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Gesetz zur Umsetzung der EU-Er-
neuerbaren-Richtlinie in den Berei-

chen Windenergie auf See und 
Stromnetze1  

Gesetz zur Umsetzung der EU-Er-
neuerbaren-Richtlinie in den Berei-

chen Windenergie auf See und 
Stromnetze1  

Vom ... Vom ... 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz be-
schlossen: 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz be-
schlossen: 

Artikel 1 Artikel 1 

Änderung des Windenergie-auf-See-Gesetzes Änderung des Windenergie-auf-See-Gesetzes 

Das Windenergie-auf-See-Gesetz vom 13. 
Oktober 2016 (BGBl. I S. 2258, 2310), das zuletzt 
durch Artikel 44 des Gesetzes vom 23. Oktober 
2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

Das Windenergie-auf-See-Gesetz vom 13. 
Oktober 2016 (BGBl. I S. 2258, 2310), das zuletzt 
durch Artikel 44 des Gesetzes vom 23. Oktober 
2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t  

a) Nach der Angabe zu § 70 wird die fol-
gende Angabe eingefügt: 

 

„§ 70a Plangenehmigung für die Er-
richtung und den Betrieb von 
Windenergieanlagen auf See 
auf Beschleunigungsflächen 

 

§ 70b Vorhaben in Infrastrukturgebie-
ten“. 

 

b) Nach der Angabe zu § 72a wird die fol-
gende Angabe eingefügt: 

 

„§ 72b Ausnahmeregelung nach Artikel 
6 der Verordnung 
2024/1991/EU“. 

 

2. § 2a Absatz 2 wird durch den folgenden Ab-
satz 2 ersetzt: 

2. § 2a wird wie folgt geändert: 

 a) In Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 wird die 
Angabe „3 000“ durch die Angabe 
„2 500“ ersetzt. 

 
1 Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2023/2413 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Oktober 2023 

zur Änderung der Richtlinie (EU) 2018/2001, der Verordnung (EU) 2018/1999 und der Richtlinie 98/70/EG im Hinblick auf die Förderung 
von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur Aufhebung der Richtlinie der (EU) 2015/652 des Rates (ABl. L, 2023/2413, 31.10.2023) 
zur Änderung der Richtlinie 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 zur Förderung der Nutzung 
von Energie aus erneuerbaren Quellen (ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 82) im Bereich Windenergie auf See sowie Stromnetze. 
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 b) Absatz 2 wird durch den folgenden 
Absatz 2 ersetzt: 

„(2) Die zur Ausschreibung kommen-
den Flächen, einschließlich Beschleunigungs-
flächen, sollen grundsätzlich eine zu installie-
rende Leistung von 500 bis 2 000 Megawatt 
erlauben.“ 

„(2) u n v e r ä n d e r t  

3. § 3 wird wie folgt geändert: 3. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Vor Nummer 1 wird die folgende Num-
mer 1 eingefügt: 

a) Vor Nummer 1 wird die folgende Num-
mer 1 eingefügt: 

„1. „Beschleunigungsflächen“ Flä-
chen, die für die Errichtung und 
den Betrieb von Windenergieanla-
gen auf See nach § 5 besonders ge-
eignet sind,“. 

„1. „Beschleunigungsflächen“ Flä-
chen, die für die Errichtung und den 
Betrieb von Windenergieanlagen 
auf See nach § 5 besonders geeignet 
sind, und solche nach § 8a,“. 

b) Die bisherigen Nummern 1 bis 13 wer-
den die Nummern 2 bis 14. 

b) u n v e r ä n d e r t  

4. § 4 wird wie folgt geändert: 4. u n v e r ä n d e r t  

a) Absatz 1 Satz 2 wird durch den folgen-
den Satz ersetzt: 

 

„Er kann fachplanerische Festlegungen 
für Gebiete, Flächen, einschließlich Be-
schleunigungsflächen, die zeitliche Rei-
henfolge der Ausschreibungen der Flä-
chen, die Kalenderjahre der Inbetrieb-
nahmen und die voraussichtlich zu in-
stallierende Leistung sowie für Testfel-
der und sonstige Energiegewinnungsbe-
reiche für das Küstenmeer treffen.“ 

 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  

aa) In Nummer 2 wird die Angabe 
„ausbauen und“ durch die Angabe 
„ausbauen,“ ersetzt. 

 

bb) In Nummer 3 wird die Angabe „und 
zu nutzen.“ durch die Angabe „und 
zu nutzen sowie“ ersetzt. 

 

cc) Nach Nummer 3 wird die folgende 
Nummer 4 eingefügt: 

 

„4. Beschleunigungsflächen fest-
zulegen.“ 

 

5. § 5 wird wie folgt geändert: 5. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 wird durch 
die folgende Nummer 2 ersetzt:  

a) u n v e r ä n d e r t  
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„2. Flächen, einschließlich Beschleu-
nigungsflächen, in den nach Num-
mer 1 festgelegten Gebieten, dabei 
können im Küstenmeer Flächen 
nur festgelegt werden, wenn das 
zuständige Land die Flächen als 
möglichen Gegenstand des Flä-
chenentwicklungsplans ausgewie-
sen hat,“. 

 

b) In Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe 
a wird nach der Angabe „Flächen“ die 
Angabe „, einschließlich Beschleuni-
gungsflächen,“ eingefügt. 

b) u n v e r ä n d e r t  

c) In Absatz 2a Satz 4 wird nach der An-
gabe „Flächen“ die Angabe „, ein-
schließlich Beschleunigungsflächen,“ 
eingefügt. 

c) u n v e r ä n d e r t  

d) Nach Absatz 2a werden die folgenden 
Absätze 2b und 2c eingefügt: 

d) Nach Absatz 2a werden die folgenden 
Absätze 2b und 2c eingefügt: 
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„(2b) Der Flächenentwicklungsplan 
legt einen Teil der Flächen zusätzlich als 
Beschleunigungsflächen fest. Es müssen 
Beschleunigungsflächen festgelegt wer-
den, die einen Beitrag zur Verwirkli-
chung der Ziele der Richtlinie (EU) 
2018/2001 in der Fassung vom 18. Ok-
tober 2023 und der in § 1 Absatz 2 ge-
nannten Ziele leisten. Eine Fläche soll 
als Beschleunigungsfläche festgelegt 
werden, wenn auf ihr durch die Errich-
tung und den Betrieb von Windenergie-
anlagen auf See voraussichtlich keine er-
heblichen Umweltauswirkungen zu er-
warten sind. Umweltauswirkungen im 
Sinn von Satz 3 sind abweichend von 
den Regelungen des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung nur 
Auswirkungen auf die Erhaltungsziele 
im Sinne des § 7 Absatz 1 Nummer 9 des 
Bundesnaturschutzgesetzes oder auf die 
besonders geschützten Arten nach § 7 
Absatz 2 Nummer 13 des Bundesnatur-
schutzgesetzes. Die Errichtung und der 
Betrieb von Windenergieanlagen auf See 
hat voraussichtlich keine erheblichen 
Umweltauswirkungen, soweit eine Be-
schleunigungsfläche nicht unter Satz 7 
Nummer 1 bis 6 fällt. Die Festlegung als 
Beschleunigungsfläche erfolgt durch das 
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hyd-
rographie im Benehmen mit dem Bun-
desamt für Naturschutz. Die Festlegung 
als Beschleunigungsfläche ist ausge-
schlossen, wenn eine Fläche  

„(2b) Der Flächenentwicklungsplan 
legt einen Teil der Flächen zusätzlich als 
Beschleunigungsflächen fest. Es müssen 
Beschleunigungsflächen ab dem Jahr 
2026 festgelegt werden, die einen Bei-
trag zur Verwirklichung der Ziele der 
Richtlinie (EU) 2018/2001 in der Fas-
sung vom 18. Oktober 2023 und der in § 
1 Absatz 2 genannten Ziele leisten. Eine 
Fläche soll als Beschleunigungsfläche 
festgelegt werden, wenn auf ihr durch 
die Errichtung und den Betrieb von 
Windenergieanlagen auf See voraus-
sichtlich keine erheblichen Umweltaus-
wirkungen zu erwarten sind. Umwelt-
auswirkungen im Sinn von Satz 3 sind 
abweichend von den Regelungen des 
Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung nur Auswirkungen auf die 
Erhaltungsziele im Sinne des § 7 Absatz 
1 Nummer 9 des Bundesnaturschutzge-
setzes oder auf die besonders geschütz-
ten Arten nach § 7 Absatz 2 Nummer 13 
des Bundesnaturschutzgesetzes. Die Er-
richtung und der Betrieb von Windener-
gieanlagen auf See hat voraussichtlich 
keine erheblichen Umweltauswirkun-
gen, soweit eine Beschleunigungsfläche 
nicht unter Satz 7 Nummer 1 bis 6 fällt. 
Die Festlegung als Beschleunigungsflä-
che erfolgt durch das Bundesamt für 
Seeschifffahrt und Hydrographie im Be-
nehmen mit dem Bundesamt für Natur-
schutz. Die Festlegung als Beschleuni-
gungsfläche ist ausgeschlossen, wenn 
eine Fläche  

1. in einem besonders sensiblen Ge-
biet liegt,  

1. u n v e r ä n d e r t  

2. in einem Natura 2000-Gebiet nach 
§ 7 Absatz 1 Nummer 8 des Bun-
desnaturschutzgesetzes liegt,  

2. u n v e r ä n d e r t  

3. in einem Meeresgebiet liegt, das 
durch eine Schutzgebietsverord-
nung nach § 57 des Bundesnatur-
schutzgesetzes geschützt ist,  

3. u n v e r ä n d e r t  
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4. in einem in der Anlage zur Verord-
nung über die Raumordnung in der 
deutschen ausschließlichen Wirt-
schaftszone in der Nordsee und in 
der Ostsee vom 19. August 2021 
(BGBl. I S. 3886) ausgewiesenen 
Vogelzugkorridor liegt, 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. innerhalb eines Bereichs mit acht 
Kilometern Breite ausgehend von 
der äußeren Grenze eines Gebiets 
nach den Nummern 1 bis 4 liegt, 
wobei dies für Nummer 1 nicht an-
zuwenden ist für neue durch das 
Bundesamt für Seeschifffahrt und 
Hydrographie ermittelte Gebiete 
nach Satz 9, oder 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. in der Ostsee liegt. 6. u n v e r ä n d e r t  

Besonders sensible Gebiete im Sinne 
von Satz 7 Nummer 1 sind das in der An-
lage zur Verordnung über die Raumord-
nung in der deutschen ausschließlichen 
Wirtschaftszone in der Nordsee und in 
der Ostsee ausgewiesene Vorranggebiet 
Seetaucher und das Vorbehaltsgebiet 
Schweinswale. Das Bundesamt für See-
schifffahrt und Hydrographie kann im 
Benehmen mit dem Bundesamt für Na-
turschutz weitere besonders sensible Ge-
biete ermitteln.  

Besonders sensible Gebiete im Sinne 
von Satz 7 Nummer 1 sind das in der An-
lage zur Verordnung über die Raumord-
nung in der deutschen ausschließlichen 
Wirtschaftszone in der Nordsee und in 
der Ostsee ausgewiesene Vorranggebiet 
Seetaucher und das Vorbehaltsgebiet 
Schweinswale. Das Bundesamt für See-
schifffahrt und Hydrographie kann im 
Benehmen mit dem Bundesamt für Na-
turschutz weitere besonders sensible Ge-
biete ermitteln.  
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(2c) Der Flächenentwicklungsplan 
legt insbesondere für Beschleunigungs-
flächen und für Infrastrukturgebiete nach 
§ 12j des Energiewirtschaftsgesetzes 
wirksame und verhältnismäßige Minde-
rungsmaßnahmen oder Regeln für Min-
derungsmaßnahmen fest, um mögliche 
negative Umweltauswirkungen zu ver-
meiden oder, falls dies nicht möglich ist, 
gegebenenfalls erheblich zu verringern. 
Der Flächenentwicklungsplan kann auf 
und außerhalb von Beschleunigungsflä-
chen für ein oder mehrere Pilotprojekte 
die Möglichkeit vorsehen, dass die Zu-
lassungsbehörde neuartige Minderungs-
maßnahmen, deren Wirksamkeit bisher 
nicht umfassend geprüft wurde, für einen 
begrenzten Zeitraum anordnen kann. 
Das Bundesamt für Seeschifffahrt und 
Hydrographie überwacht die Wirksam-
keit der neuartigen Minderungsmaßnah-
men und trifft im Benehmen mit dem 
Bundesamt für Naturschutz unverzüg-
lich geeignete und verhältnismäßige 
Maßnahmen, soweit die neuartigen Min-
derungsmaßnahmen sich als nicht wirk-
sam erweisen. Die Maßnahmen nach den 
Sätzen 1 und 2 werden bei der Ausübung 
des Ermessens nach Absatz 2b Satz 3, 
unter Wahrung der nach Absatz 2b Satz 
7 ausgeschlossenen Gebiete, berücksich-
tigt.“ 

u n v e r ä n d e r t  

e) In Absatz 3 Satz 3 wird nach der Angabe 
„die öffentliche“ die Angabe „Gesund-
heit und“ eingefügt. 

e) u n v e r ä n d e r t  

f) In Absatz 4 Satz 2 Nummer 1 Buchstabe 
b wird die Angabe „Offshore-“ gestri-
chen. 

f) u n v e r ä n d e r t  

6. In § 8 Absatz 2 wird nach der Angabe „und 
Flächen“ die Angabe „, einschließlich Be-
schleunigungsflächen,“ eingefügt. 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. In § 9 Absatz 1 Satz 1 wird in der Angabe vor 
Nummer 1 nach der Angabe „festgelegten 
Flächen“ die Angabe „außerhalb von Be-
schleunigungsflächen“ eingefügt. 

7. u n v e r ä n d e r t  

8. § 12 Absatz 5 wird wie folgt geändert: 8. u n v e r ä n d e r t  
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a) In Satz 2 wird nach der Angabe „der öf-
fentlichen“ die Angabe „Gesundheit 
und“ eingefügt. 

 

b) In Satz 5 Nummer 1, Satz 6 und 7 wird 
jeweils die Angabe „Bundesministerium 
für Wirtschaft und Klimaschutz“ durch 
die Angabe „Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie“ ersetzt. 

 

9. § 14a wird durch den folgenden § 14a ersetzt: 9. u n v e r ä n d e r t  

„§ 14a 

 

Ergänzende Kapazitätszuweisung  

(1) Sofern die Netzanbindungskapazi-
tät einer Offshore-Anbindungsleitung nicht 
vollständig durch zugewiesene Netzanbin-
dungskapazität oder Netzanbindungszusagen 
nach § 118 Absatz 12 des Energiewirtschafts-
gesetzes in der am 28. Dezember 2023 gelten-
den Fassung gebunden ist, kann die Bundes-
netzagentur die auf der Offshore-Anbin-
dungsleitung verbleibende Netzanbindungs-
kapazität den an die Offshore-Anbindungslei-
tung angeschlossenen Windenergieanlagen 
auf See proportional zu ihrer zugewiesenen 
oder zugesagten Netzanbindungskapazität be-
fristet zur zusätzlichen Nutzung zuweisen, so-
fern 

 

1. die Kapazität nach einer Prognose der 
Bundesnetzagentur mindestens für die 
Dauer von sechs Monaten ungenutzt 
wäre und 

 

2. maximal 15 Prozent der insgesamt auf 
der Offshore-Anbindungsleitung verfüg-
baren Netzanbindungskapazität betrof-
fen sind. 
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Die Zuweisung nach Satz 1 ist befristet bis 
spätestens zum Ablauf des Zeitpunkts, der in 
§ 17d Absatz 5 Satz 1 des Energiewirtschafts-
gesetzes für die jeweiligen Windenergieanla-
gen auf See festgelegt ist. Auf übereinstim-
mende Erklärung aller Betreiber der ange-
schlossenen Windenergieanlagen auf See 
kann die Bundesnetzagentur eine von der pro-
portionalen Verteilung nach Satz 1 abwei-
chende Verteilung der Kapazität auf die ange-
schlossenen Windenergieanlagen auf See vor-
nehmen. Die Bundesnetzagentur kann ferner 
eine von der proportionalen Verteilung nach 
Satz 1 abweichende Verteilung vornehmen, 
wenn dies aus technischen Gründen erforder-
lich ist. 

 

(2) Die Bundesnetzagentur entscheidet 
über einen Antrag auf ergänzende Kapazitäts-
zuweisung innerhalb von drei Monaten, so-
fern das Repowering nach § 89 nicht zu einer 
Erhöhung der Kapazität einer Anlage um 
mehr als 15 Prozent führt. Dies gilt nicht bei 
begründeten Sicherheitsbedenken oder einer 
technischen Inkompatibilität mit Netzkompo-
nenten.“ 

 

10. In § 15 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe 
„Bundesministerium für Wirtschaft und Kli-
maschutz“ durch die Angabe „Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Energie“ ersetzt. 

10. u n v e r ä n d e r t  

11. In § 57 wird die Angabe „§ 17f des Energie-
wirtschaftsgesetzes“ durch die Angabe „§ 2 
Nummer 11 des Energiefinanzierungsgeset-
zes“ ersetzt. 

11. u n v e r ä n d e r t  

12. § 58 wird wie folgt geändert: 12. u n v e r ä n d e r t  

a) In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe 
„Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz, nukleare Sicherheit und Verbrau-
cherschutz“ durch die Angabe „Bundes-
ministerium für Umwelt, Klimaschutz, 
Naturschutz und nukleare Sicherheit“ er-
setzt. 

 

b) In Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe 
„Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft“ durch die Angabe 
„Bundesministerium für Landwirtschaft, 
Ernährung und Heimat“ ersetzt. 

 

13. § 66 wird wie folgt geändert: 13. u n v e r ä n d e r t  
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a) Absatz 1 Satz 2 wird durch folgenden 
Satz ersetzt: 

 

„Abweichend von Satz 1 bedürfen die 
wesentliche Änderung von Einrichtun-
gen sowie die Errichtung und der Betrieb 
von Einrichtungen auf Beschleunigungs-
flächen und zentral voruntersuchten Flä-
chen, die den Vorgaben der Rechtsver-
ordnung nach § 12 Absatz 5 entsprechen, 
sowie die Errichtung und der Betrieb von 
Offshore-Anbindungsleitungen und An-
lagen zur Übertragung von anderen 
Energieträgern aus Windenergieanlagen 
auf See oder aus sonstigen Energiege-
winnungsanlagen der Plangenehmi-
gung.“ 

 

b) Absatz 2 wird durch den folgenden Ab-
satz 2 ersetzt:  

 

„(2) Zuständige Anhörungs- und 
Planfeststellungsbehörde sowie Plange-
nehmigungsbehörde ist das Bundesamt 
für Seeschifffahrt und Hydrographie. 
Das Bundesamt für Seeschifffahrt und 
Hydrographie ist für Zulassungsverfah-
ren nach diesem Gesetz zugleich Anlauf-
stelle nach Artikel 16 Absatz 3 der Richt-
linie (EU) 2018/2001 in der Fassung 
vom 18. Oktober 2023.“ 

 

14. § 68 wird wie folgt geändert: 14. § 68 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird durch den folgenden Ab-
satz 2 ersetzt: 

a) Absatz 2 wird durch den folgenden Ab-
satz 2 ersetzt: 
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„(2) Das Bundesamt für Seeschiff-
fahrt und Hydrographie bestätigt die 
Vollständigkeit des Antrags auf Durch-
führung des Planfeststellungsverfahrens 
schriftlich oder elektronisch innerhalb 
von 45 Tagen nach Einreichung der Un-
terlagen durch den Träger des Vorha-
bens. Der Antrag ist vollständig, wenn 
die Angaben und Unterlagen für die Prü-
fung ausreichen. Anderenfalls fordert 
das Bundesamt für Seeschifffahrt und 
Hydrographie den Träger des Vorhabens 
unter Bezeichnung der fehlenden Anga-
ben und Unterlagen auf, unverzüglich 
den Antrag zu vervollständigen und setzt 
ihm hierfür eine Frist. Kommt der Träger 
des Vorhabens dieser Aufforderung des 
Bundesamts für Seeschifffahrt und Hyd-
rographie nicht innerhalb der gesetzten 
Frist nach, kann das Bundesamt für See-
schifffahrt und Hydrographie den Antrag 
ablehnen. Das Bundesamt für Seeschiff-
fahrt und Hydrographie kann ein Verlan-
gen nach Satz 3 nur einmalig und inner-
halb von 45 Tagen nach Einreichung der 
Unterlagen durch den Träger des Vorha-
bens erklären. Der Antrag gilt als voll-
ständig, wenn das Bundesamt für See-
schifffahrt und Hydrographie nach Ab-
lauf von 45 Tagen keine Unterlagen nach 
Satz 3 nachgefordert hat.“ 

„(2) Das Bundesamt für Seeschiff-
fahrt und Hydrographie bestätigt die 
Vollständigkeit des Antrags auf Durch-
führung des Planfeststellungsverfahrens 
schriftlich oder elektronisch innerhalb 
von 45 Tagen nach Einreichung der Un-
terlagen durch den Träger des Vorha-
bens. Der Antrag ist vollständig, wenn 
die Angaben und Unterlagen für die Prü-
fung ausreichen. Anderenfalls fordert 
das Bundesamt für Seeschifffahrt und 
Hydrographie den Träger des Vorhabens 
unter Bezeichnung der fehlenden Anga-
ben und Unterlagen auf, unverzüglich 
den Antrag zu vervollständigen und setzt 
ihm hierfür eine Frist. Kommt der Träger 
des Vorhabens dieser Aufforderung des 
Bundesamts für Seeschifffahrt und Hyd-
rographie nicht innerhalb der gesetzten 
Frist nach, kann das Bundesamt für See-
schifffahrt und Hydrographie den Antrag 
ablehnen. Das Bundesamt für Seeschiff-
fahrt und Hydrographie kann eine Auf-
forderung nach Satz 3 nur einmalig und 
innerhalb von 45 Tagen nach Einrei-
chung der Unterlagen durch den Träger 
des Vorhabens erklären. Der Antrag gilt 
als vollständig, wenn das Bundesamt für 
Seeschifffahrt und Hydrographie nach 
Ablauf von 45 Tagen keine Unterlagen 
nach Satz 3 nachgefordert hat.“ 

b) Nach Absatz 3 Satz 3 wird der folgende 
Satz eingefügt: 

b) u n v e r ä n d e r t  

„Das Bundesamt für Seeschifffahrt und 
Hydrographie kann von Behörden, deren 
Aufgabenbereich durch das Vorhaben 
berührt wird, verlangen, ihre Stellung-
nahmen nach § 73 Absatz 2 und 3a des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes elektro-
nisch zu übermitteln.“ 

 

15. § 69 wird wie folgt geändert: 15. u n v e r ä n d e r t  

a) In Absatz 3 Satz 2 wird nach der Angabe 
„die öffentliche“ die Angabe „Gesund-
heit und“ eingefügt. 

 

b) Absatz 4 wird durch den folgenden Ab-
satz 4 ersetzt: 
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„(4) Das Bundesamt für Seeschiff-
fahrt und Hydrographie soll einen Plan-
feststellungsbeschluss für Windenergie-
anlagen auf See nach Eingang der Unter-
lagen innerhalb von 18 Monaten erteilen. 
Eine Plangenehmigung soll es nach Ein-
gang der Unterlagen innerhalb von zwölf 
Monaten erteilen. Das Bundesamt für 
Seeschifffahrt und Hydrographie kann 
die Fristen nach den Sätzen 1 und 2 in 
durch außergewöhnliche Umstände hin-
reichend begründeten Fällen um drei 
Monate verlängern. Die Fristverlänge-
rung muss gegenüber dem Träger des 
Vorhabens begründet werden.“ 

 

c) In Absatz 11 wird die Angabe „Absatz 
4“ durch die Angabe „Absatz 3“ ersetzt. 

 

d) Nach Absatz 12 wird folgender Absatz 
13 eingefügt: 

 

„(13) Untersuchungen der Mee-
resumwelt auf einer Fläche in Vorberei-
tung oder im Rahmen eines Zulassungs-
verfahrens, einschließlich des Monito-
rings nach § 77 Absatz 3 Nummer 1, sol-
len zeitlich und räumlich ohne Über-
schneidungen zu Untersuchungen ande-
rer Flächen durchgeführt werden. Satz 1 
ist sowohl auf die zentralen Voruntersu-
chungen nach Teil 2 Abschnitt 2 als auch 
auf die Untersuchungen durch den Trä-
ger des Vorhabens anzuwenden. Soweit 
Satz 1 anzuwenden ist, müssen die auf 
den Flächen erhobenen Daten und Infor-
mationen unverzüglich wechselseitig 
zwischen den Trägern der Vorhaben 
oder dem Bundesamt für Seeschifffahrt 
und Hydrographie elektronisch ausge-
tauscht und für die Verwendung in den 
Verfahren nach diesem Gesetz zur Ver-
fügung gestellt werden.“ 

 

16. § 70 wird wie folgt geändert: 16. u n v e r ä n d e r t  

a) Absatz 3 wird gestrichen.   

b) Der bisherige Absatz 4 wird zu Absatz 3.  

17. Nach § 70 werden die folgenden §§ 70a und 
70b eingefügt: 

17. Nach § 70 werden die folgenden §§ 70a und 
70b eingefügt: 
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„§ 70a „§ 70a 

Plangenehmigung für die Errichtung und den 
Betrieb von Windenergieanlagen auf See auf 

Beschleunigungsflächen 

Plangenehmigung für die Errichtung und den 
Betrieb von Windenergieanlagen auf See auf 

Beschleunigungsflächen 

(1) Bei Durchführung eines Plangeneh-
migungsverfahrens zur Errichtung und zum 
Betrieb von Windenergieanlagen auf See auf 
einer Beschleunigungsfläche bestätigt das 
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrogra-
phie die Vollständigkeit des Antrags schrift-
lich oder elektronisch innerhalb von 30 Tagen 
nach Eingang des Antrags. § 68 Absatz 2 ist 
entsprechend anzuwenden. § 70 Absatz 2 ist 
nur im Fall von Absatz 2 Satz 2 anzuwenden. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Bei der Zulassung und dem Betrieb 
von Windenergieanlagen auf See auf einer 
Beschleunigungsfläche sind die nachfolgen-
den Prüfungen nicht durchzuführen, sofern 
Maßnahmen, einschließlich Maßnahmen 
nach Regeln, aus dem Flächenentwicklungs-
plan nach § 5 Absatz 2c Satz 1 sowie nach den 
nachfolgenden Absätzen angeordnet werden:  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. abweichend von den Vorschriften des 
Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung eine Umweltverträglich-
keitsprüfung,  

 

2. abweichend von § 34 Absatz 1 des Bun-
desnaturschutzgesetzes eine Verträglich-
keitsprüfung und 

 

3. abweichend von § 44 Absatz 1 des Bun-
desnaturschutzgesetzes eine artenschutz-
rechtliche Prüfung. 
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Satz 1 Nummer 1 ist nicht für Windenergie-
anlagen auf See anzuwenden, deren Errich-
tung oder Betrieb voraussichtlich erhebliche 
Auswirkungen auf die Umwelt eines anderen 
Staates hat oder wenn ein anderer Staat, der 
von dem Vorhaben voraussichtlich erheblich 
betroffen ist, eine Beteiligung wünscht. Mit 
Durchführung der Maßnahmen, einschließ-
lich Maßnahmen nach Regeln, aus dem Flä-
chenentwicklungsplan nach § 5 Absatz 2c 
Satz 1 oder der vom Bundesamt für Seeschiff-
fahrt und Hydrographie nach Absatz 4 ange-
ordneten Maßnahmen ist die Einhaltung der 
Vorschriften der §§ 34 und 44 Absatz 1 des 
Bundesnaturschutzgesetzes gewährleistet. 
Die Anforderungen nach sonstigen Vorschrif-
ten des Fachrechts bleiben unberührt. Absatz 
3 bleibt unberührt. § 69 Absatz 3 Satz 1 Num-
mer 1 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
Auswirkungen auf die Erhaltungsziele nach § 
7 Absatz 1 Nummer 9 des Bundesnaturschutz-
gesetzes und auf die besonders geschützten 
Arten nach § 7 Absatz 2 Nummer 13 des Bun-
desnaturschutzgesetzes nicht zu betrachten 
sind. 
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(3) Das Bundesamt für Seeschifffahrt 
und Hydrographie überprüft im Benehmen 
mit dem Bundesamt für Naturschutz bei Vor-
haben nach Absatz 2 spätestens parallel zur 
Prüfung nach § 68 Absatz 2 auf Grundlage 
vorhandener Daten, ob das Vorhaben auch bei 
Durchführung der Maßnahmen höchstwahr-
scheinlich erhebliche unvorhergesehene 
nachteilige Umweltauswirkungen angesichts 
der ökologischen Empfindlichkeit des Ge-
biets haben wird, die bei der Strategischen 
Umweltprüfung des Flächenentwicklungs-
plans und der im Einzelfall durchzuführenden 
Verträglichkeitsprüfung nach § 36 des Bun-
desnaturschutzgesetzes nicht ermittelt wurden 
(Überprüfungsverfahren). Dabei prüft das 
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrogra-
phie auch, ob für das Vorhaben eine Pflicht 
zur Umweltverträglichkeitsprüfung aufgrund 
der Wahrscheinlichkeit erheblicher Auswir-
kungen auf die Umwelt in einem anderen 
Staat oder aufgrund des Beteiligungswunschs 
eines anderen Staates, der voraussichtlich er-
heblich betroffen sein wird, besteht. Für das 
Überprüfungsverfahren stellt der Träger des 
Vorhabens auf Anforderung des Bundesamts 
für Seeschifffahrt und Hydrographie unver-
züglich nach Erhalt des Zuschlags Informati-
onen über die Merkmale des Vorhabens, über 
die Einhaltung der nach § 5 Absatz 2c festge-
legten Maßnahmen und Regeln für Maßnah-
men, über etwaige zusätzliche vom Träger des 
Vorhabens getroffene Maßnahmen sowie In-
formationen darüber zur Verfügung, wie mit 
diesen Maßnahmen auf Umweltauswirkungen 
reagiert wird. Das Bundesamt für Seeschiff-
fahrt und Hydrographie kann den Träger des 
Vorhabens auffordern, zusätzliche vorhan-
dene Informationen vorzulegen. Das Bundes-
amt für Seeschifffahrt und Hydrographie 
schließt das Überprüfungsverfahren innerhalb 
von 45 Tagen nach Erhalt der für den Zweck 
des Überprüfungsverfahrens ausreichenden 
Informationen ab, bei Anträgen auf Aus-
tausch einer bestehenden Windenergieanlage 
auf See nach § 89 Absatz 1 Satz 1 innerhalb 
von 30 Tagen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Ergibt das Überprüfungsverfahren, 
dass das Vorhaben auch bei Durchführung der 
Maßnahmen, einschließlich Maßnahmen 
nach Regeln, aus dem Flächenentwicklungs-
plan nach § 5 Absatz 2c Satz 1 und der vom 
Träger des Vorhabens getroffenen Maßnah-
men höchstwahrscheinlich erhebliche unvor-
hergesehene nachteilige Umweltauswirkun-
gen haben wird, so ordnet das Bundesamt für 
Seeschifffahrt und Hydrographie im Beneh-
men mit dem Bundesamt für Naturschutz über 
§ 5 Absatz 2c Satz 1 hinausgehende verhält-
nismäßige Minderungsmaßnahmen an. So-
fern solche verhältnismäßigen Minderungs-
maßnahmen nicht zur Verfügung stehen, ord-
net das Bundesamt für Seeschifffahrt und 
Hydrographie im Benehmen mit dem Bundes-
amt für Naturschutz verhältnismäßige Aus-
gleichsmaßnahmen an. Ausgleichsmaßnah-
men sind nur dann verhältnismäßig, wenn sie 
den Zeitpunkt der Zulassungsentscheidung 
nicht wesentlich verzögern und auf der vom 
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrogra-
phie zu veröffentlichenden Liste von verhält-
nismäßigen Ausgleichsmaßnahmen enthalten 
sind. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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(5) Soweit verhältnismäßige Minde-
rungsmaßnahmen und Ausgleichsmaßnah-
men für den Schutz von Arten nicht zur Ver-
fügung stehen, hat der Träger des Vorhabens 
einen verhältnismäßigen finanziellen Aus-
gleich für nationale Artenhilfsprogramme 
nach § 45d Absatz 1 des Bundesnaturschutz-
gesetzes zu zahlen, mit denen der Erhaltungs-
zustand der von der Windenergie auf See be-
troffenen Arten gesichert oder verbessert 
wird. Die Zahlung für Windenergieanlagen 
auf See ist vom Bundesamt für Seeschifffahrt 
und Hydrographie im Benehmen mit dem 
Bundesamt für Naturschutz zusammen mit 
der Zulassungsentscheidung für die Dauer des 
Betriebs als jährlich zu leistender Betrag fest-
zusetzen. Die Höhe der Zahlung bemisst sich 
unter Berücksichtigung der angeordneten 
Minderungsmaßnahmen auf Grundlage beim 
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrogra-
phie vorhandener Daten nach Art, Schwere 
und Ausmaß der Beeinträchtigungen, insbe-
sondere der Anzahl und Schutzwürdigkeit der 
betroffenen Arten, und hat je Vorhaben maxi-
mal 1 000 000 Euro pro Jahr zu betragen. Die 
Zahlungen sind von dem Träger des Vorha-
bens als zweckgebundene Abgabe an den 
Bund zu leisten. Die Mittel werden vom Bun-
desministerium für Umwelt, Klimaschutz, 
Naturschutz und nukleare Sicherheit bewirt-
schaftet. Sie sind für Maßnahmen nach § 45d 
Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes zu 
verwenden, für die nicht bereits nach anderen 
Vorschriften eine rechtliche Verpflichtung 
besteht. Insgesamt 20 Prozent der Summe sol-
len für die Forschung zur Auswirkung der 
Windenergieanlagen auf See auf die betroffe-
nen Arten und die Entwicklung von Vermei-
dungs- und Minderungsmaßnahmen verwen-
det werden. Über die Verwendung dieser Mit-
tel wird unter Beteiligung des Bundesamts für 
Seeschifffahrt und Hydrographie entschieden.  

(5) u n v e r ä n d e r t  
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(6) Werden in der Genehmigung für 
wildlebende Tiere oder Pflanzen der beson-
ders geschützten Arten im Hinblick auf die 
Bauphase Maßnahmen oder ein finanzieller 
Ausgleich angeordnet, ist davon auszugehen, 
dass auch für die Bauphase die Einhaltung der 
Vorschriften des § 44 Absatz 1 des Bundesna-
turschutzgesetzes gewährleistet ist. Das Bun-
desamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 
kann erforderliche Anpassungen des Schall-
schutzkonzeptes auch noch im Vollzug festle-
gen. Satz 1 ist auch anzuwenden für wildle-
bende Tiere und Pflanzen der besonders ge-
schützten Arten, deren Vorkommen zum Zeit-
punkt der Genehmigung nicht bekannt war, 
wobei jedoch verhältnismäßige Minderungs-
maßnahmen zu ergreifen sind, soweit dies 
ohne zeitliche Verzögerung möglich ist. In 
den Fällen der Sätze 1 und 3 

(6) Werden in der Genehmigung für 
wildlebende Tiere oder Pflanzen der beson-
ders geschützten Arten im Hinblick auf die 
Bauphase Maßnahmen oder ein finanzieller 
Ausgleich angeordnet, ist davon auszugehen, 
dass auch für die Bauphase die Einhaltung der 
Vorschriften des § 44 Absatz 1 des Bundesna-
turschutzgesetzes gewährleistet ist. Das Bun-
desamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 
kann erforderliche Anpassungen des Schall-
schutzkonzeptes auch noch im Vollzug festle-
gen. Satz 1 ist auch anzuwenden für wildle-
bende Tiere und Pflanzen der besonders ge-
schützten Arten, deren Vorkommen zum Zeit-
punkt der Genehmigung nicht bekannt war, 
wobei jedoch für europäische Vogelarten 
nach § 7 Absatz 2 Nummer 12 des Bun-
desnaturschutzgesetzes, in Anhang IV der 
Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Arten 
oder Arten, die in einer Rechtsverordnung 
nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 des Bun-
desnaturschutzgesetzes aufgeführt sind, 
verhältnismäßige Minderungsmaßnahmen zu 
ergreifen sind, soweit dies ohne zeitliche Ver-
zögerung möglich ist. In den Fällen der Sätze 
1 und 3 

1. ist keine Ausnahme nach § 45 Absatz 7 
des Bundesnaturschutzgesetzes erforder-
lich, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. liegt keine Schädigung nach § 19 des 
Bundesnaturschutzgesetzes vor. 

2. u n v e r ä n d e r t  
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(1) Bei der Zulassung und dem Betrieb 
von Offshore-Anbindungsleitungen, deren 
Trassen oder Trassenkorridore sowie Konver-
terplattformstandorte nach dem 19. Novem-
ber 2023 im Flächenentwicklungsplan festge-
legt wurden und in Infrastrukturgebieten nach 
§ 12j des Energiewirtschaftsgesetzes liegen, 
ist abweichend von § 44 Absatz 1 des Bun-
desnaturschutzgesetzes keine artenschutz-
rechtliche Prüfung durchzuführen und abwei-
chend von § 34 des Bundesnaturschutzgeset-
zes von einer Verträglichkeitsprüfung abzuse-
hen. Die Anforderungen nach sonstigen Vor-
schriften des Fachrechts bleiben unberührt. 
Absatz 3 bleibt unberührt. § 69 Absatz 3 Satz 
1 Nummer 1 ist mit der Maßgabe anzuwen-
den, dass Auswirkungen auf die Erhaltungs-
ziele nach § 7 Absatz 1 Nummer 9 des Bun-
desnaturschutzgesetzes und auf die besonders 
geschützten Arten nach § 7 Absatz 2 Nummer 
13 des Bundesnaturschutzgesetzes nicht zu 
betrachten sind. Das Bundesamt für See-
schifffahrt und Hydrographie ordnet an, dass 
verhältnismäßige Minderungsmaßnahmen 
nach § 12j Absatz 7 des Energiewirtschafts-
gesetzes und Maßnahmen, einschließlich 
Maßnahmen nach Regeln, aus dem Flächen-
entwicklungsplan nach § 5 Absatz 2c Satz 1 
zeitnah durchzuführen sind, um die Einhal-
tung der Vorschriften der §§ 34 und 44 Absatz 
1 des Bundesnaturschutzgesetzes zu gewähr-
leisten. Der Träger des Vorhabens hat unge-
achtet des Satzes 5 einen finanziellen Aus-
gleich zu zahlen. Die Zahlung ist von der zu-
ständigen Behörde zusammen mit der Zulas-
sungsentscheidung als einmalig zu leistender 
Betrag festzusetzen. Die Höhe der Zahlung 
beträgt 17 500 Euro je angefangenem Kilo-
meter Trassenlänge. Sie ist von dem Träger 
des Vorhabens als zweckgebundene Abgabe 
an den Bund zu leisten. Die Mittel werden 
vom Bundesministerium für Umwelt, Klima-
schutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit 
bewirtschaftet. Sie sind für Maßnahmen nach 
§ 45d Absatz 1 des Bundesnaturschutzgeset-
zes zu verwenden, für die nicht bereits nach 
anderen Vorschriften eine rechtliche Ver-
pflichtung besteht. § 70a Absatz 1 Satz 1 und 
2 ist entsprechend anzuwenden.  

(1) Bei der Zulassung und dem Betrieb 
von Offshore-Anbindungsleitungen, deren 
Trassen oder Trassenkorridore sowie Konver-
terplattformstandorte nach dem 19. Novem-
ber 2023 im Flächenentwicklungsplan festge-
legt wurden und in Infrastrukturgebieten nach 
§ 12j des Energiewirtschaftsgesetzes liegen, 
ist abweichend von § 44 Absatz 1 des Bun-
desnaturschutzgesetzes keine artenschutz-
rechtliche Prüfung durchzuführen und abwei-
chend von § 34 des Bundesnaturschutzgeset-
zes von einer Verträglichkeitsprüfung abzuse-
hen. Die Anforderungen nach sonstigen Vor-
schriften des Fachrechts bleiben unberührt. 
Absatz 3 bleibt unberührt. § 69 Absatz 3 Satz 
1 Nummer 1 ist mit der Maßgabe anzuwen-
den, dass Auswirkungen auf die Erhaltungs-
ziele nach § 7 Absatz 1 Nummer 9 des Bun-
desnaturschutzgesetzes und auf die besonders 
geschützten Arten nach § 7 Absatz 2 Nummer 
13 des Bundesnaturschutzgesetzes nicht zu 
betrachten sind. Das Bundesamt für See-
schifffahrt und Hydrographie ordnet an, dass 
verhältnismäßige Minderungsmaßnahmen 
nach § 12j Absatz 7 des Energiewirtschafts-
gesetzes und Maßnahmen, einschließlich 
Maßnahmen nach Regeln, aus dem Flächen-
entwicklungsplan nach § 5 Absatz 2c Satz 1 
zeitnah durchzuführen sind, um die Einhal-
tung der Vorschriften der §§ 34 und 44 Absatz 
1 des Bundesnaturschutzgesetzes zu gewähr-
leisten. Falls durch Maßnahmen nach Satz 
5 eine erhebliche Umweltauswirkung nicht 
angemessen vermindert werden kann, hat 
der Träger des Vorhabens einen finanziellen 
Ausgleich zu zahlen. Die Zahlung ist von der 
zuständigen Behörde zusammen mit der Zu-
lassungsentscheidung als einmalig zu leisten-
der Betrag festzusetzen. Die Höhe der Zah-
lung beträgt 5 000 bis 17 500 Euro je ange-
fangenem Kilometer Trassenlänge. Sie ist von 
dem Träger des Vorhabens als zweckgebun-
dene Abgabe an den Bund zu leisten. Die Mit-
tel werden vom Bundesministerium für Um-
welt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare 
Sicherheit bewirtschaftet. Sie sind für Maß-
nahmen nach § 45d Absatz 1 des Bundesna-
turschutzgesetzes zu verwenden, für die nicht 
bereits nach anderen Vorschriften eine recht-
liche Verpflichtung besteht. § 70a Absatz 1 
Satz 1 und 2 ist entsprechend anzuwenden.  
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(2) Absatz 1 ist entsprechend für Offs-
hore-Anbindungsleitungen anzuwenden, de-
ren Trassen oder Trassenkorridore sowie 
Konverterplattformstandorte in einem vor 
dem 20. November 2023 bekannt gemachten 
Flächenentwicklungsplan festgelegt worden 
sind. Diese Gebiete gelten als Infrastrukturge-
biete im Sinne von Artikel 15e Absatz 2 Satz 
2 der Richtlinie (EU) 2018/2001 in der Fas-
sung vom 18. Oktober 2023.  

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Das Bundesamt für Seeschifffahrt 
und Hydrographie hat im Benehmen mit dem 
Bundesamt für Naturschutz in entsprechender 
Anwendung des § 70a Absatz 3 Satz 1 und 3 
bis 5 ein Überprüfungsverfahren durchzufüh-
ren. Dabei ist § 70a Absatz 3 Satz 1 und 3 bis 
5 mit der Maßgabe anzuwenden, dass der Trä-
ger des Vorhabens die Informationen über die 
Merkmale des Vorhabens, über die Einhal-
tung der nach § 12j Absatz 7 des Energiewirt-
schaftsgesetzes sowie § 5 Absatz 2c Satz 1 
festgelegten Maßnahmen oder Regeln für 
diese Maßnahmen, über etwaige zusätzliche 
vom Träger des Vorhabens getroffene Maß-
nahmen sowie Informationen darüber, wie 
mit diesen Maßnahmen auf Umweltauswir-
kungen reagiert wird, bereits mit den Planun-
terlagen zur Verfügung stellt und das Bundes-
amt für Seeschifffahrt und Hydrographie das 
Überprüfungsverfahren für Vorhaben in Inf-
rastrukturgebieten spätestens parallel zur Prü-
fung nach § 68 Absatz 2 durchführt und inner-
halb von 30 Tagen nach Erhalt der für den 
Zweck des Überprüfungsverfahrens ausrei-
chenden Informationen abschließt. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Ergibt das Überprüfungsverfahren 
nach Absatz 3 in Verbindung mit § 70a Ab-
satz 3 Satz 1, dass das Vorhaben auch bei 
Durchführung der Maßnahmen, einschließ-
lich Maßnahmen nach Regeln, aus dem Flä-
chenentwicklungsplan nach § 5 Absatz 2c 
Satz 1 oder der im Infrastrukturgebieteplan 
nach § 12j Absatz 7 des Energiewirtschafts-
gesetzes festgelegten Minderungsmaßnah-
men und der vom Träger des Vorhabens ge-
troffenen Maßnahmen höchstwahrscheinlich 
erhebliche unvorhergesehene nachteilige Um-
weltauswirkungen haben wird, so ordnet das 
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrogra-
phie im Benehmen mit dem Bundesamt für 
Naturschutz über § 12j Absatz 7 des Energie-
wirtschaftsgesetzes oder der im Flächenent-
wicklungsplan festgelegten Minderungsmaß-
nahmen hinausgehende verhältnismäßige 
Minderungsmaßnahmen an. Sofern solche 
verhältnismäßigen Minderungsmaßnahmen 
nicht verfügbar sind, ordnet das Bundesamt 
für Seeschifffahrt und Hydrographie im Be-
nehmen mit dem Bundesamt für Naturschutz 
verhältnismäßige Ausgleichsmaßnahmen an. 
Falls keine verhältnismäßigen Ausgleichs-
maßnahmen zur Verfügung stehen, hat der 
Träger des Vorhabens einen finanziellen Aus-
gleich zu zahlen. Die Zahlung ist von der zu-
ständigen Behörde zusammen mit der Zulas-
sungsentscheidung als einmalig zu leistender 
Betrag festzusetzen. Die Höhe der Zahlung 
beträgt 5 000 Euro je angefangenem Kilome-
ter Trassenlänge. Sie ist von dem Träger des 
Vorhabens als zweckgebundene Abgabe an 
den Bund zu leisten. Die Mittel werden vom 
Bundesministerium für Umwelt, Klima-
schutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit 
bewirtschaftet. Die Mittel sind für Maßnah-
men nach § 45d Absatz 1 des Bundesnatur-
schutzgesetzes zu verwenden, für die nicht 
bereits nach anderen Vorschriften eine recht-
liche Verpflichtung besteht. Aus den Mitteln 
kann auch der durch die zweckgemäße Ver-
wendung entstehende Verwaltungsaufwand, 
bestehend aus Personal- und Sachaufwand, 
gedeckt werden. Die Anforderungen nach 
sonstigen Vorschriften des Fachrechts bleiben 
unberührt. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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(5) Inhalte der Prüfungen nach § 44 
Absatz 1 und nach § 34 Absatz 1 des Bun-
desnaturschutzgesetzes, die nach dieser Vor-
schrift nicht zu prüfen sind, sind bei der An-
wendung der §§ 13 bis 17 des Bundesnatur-
schutzgesetzes nur zu berücksichtigen, soweit 
dies zur Ermittlung und Bewertung eines Ein-
griffs zwingend erforderlich ist. Die Bewer-
tung für das Schutzgut Tiere und Benthos er-
folgt auf der Grundlage einer Biotoptypen-
kartierung und vorhandener faunistischer 
Daten. Die Minderungsmaßnahmen nach Ab-
satz 1 sowie die Minderungs- und Ausgleichs-
maßnahmen nach Absatz 4 erfüllen in Bezug 
auf besonders geschützte Arten und Benthos 
sowie in Bezug auf die Erhaltungsziele nach § 
7 Absatz 1 Nummer 9 des Bundesnaturschutz-
gesetzes dem Grunde und dem Umfang nach 
die Anforderungen an Vermeidungs-, Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 15 Ab-
satz 1 und 2 des Bundesnaturschutzgesetzes. 
Eine weitergehende Prüfung und Bewertung 
sowie ein weitergehender Ausgleich und Er-
satz der Eingriffe in Bezug auf besonders ge-
schützte Tierarten und Benthos sowie in Be-
zug auf die Erhaltungsziele nach § 7 Absatz 1 
Nummer 9 des Bundesnaturschutzgesetzes 
soll nicht stattfinden.  

(5) Die Minderungsmaßnahmen 
nach Absatz 1 sowie die Minderungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen nach Absatz 4, 
beide jeweils einschließlich der Ausgleichs-
zahlungen, sowie die Minderungsmaßnah-
men nach Absatz 6 erfüllen in Bezug auf be-
sonders geschützte Arten, Benthos, Biotope 
sowie die Erhaltungsziele gemäß § 7 Absatz 
1 Nummer 9 des Bundesnaturschutzgesetzes 
dem Grunde und dem Umfang nach die An-
forderungen an Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen nach § 15 Absatz 2 und 6 des Bun-
desnaturschutzgesetzes. Eine weitergehende 
Prüfung und Bewertung sowie Ausgleich und 
Ersatz der Eingriffe in Bezug auf besonders 
geschützte wild lebende Pflanzen und Tier-
arten, Benthos, Biotope sowie die Erhaltungs-
ziele gemäß § 7 Absatz 1 Nummer 9 des Bun-
desnaturschutzgesetzes findet nicht statt. 
Kartierungen für diese Arten und Gebiete 
als Grundlage für eine Eingriffsbewertung 
finden nicht statt. 
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(6) Werden die in der Genehmigung 
für wildlebende Tiere oder Pflanzen der be-
sonders geschützten Arten angeordneten 
Maßnahmen und der angeordnete finanzielle 
Ausgleich vorgenommen, ist auch für die 
Bauphase die Einhaltung der Vorschriften des 
§ 44 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes 
gewährleistet. Das Bundesamt für Seeschiff-
fahrt und Hydrographie kann erforderliche 
Anpassungen des Schallschutzkonzeptes auch 
noch im Vollzug festlegen. Satz 1 ist auch an-
zuwenden für wildlebende Tiere und Pflanzen 
der besonders geschützten Arten, deren Vor-
kommen zum Zeitpunkt der Genehmigung 
nicht bekannt war, wobei jedoch verhältnis-
mäßige Minderungsmaßnahmen zu ergreifen 
sind, soweit dies ohne zeitliche Verzögerung 
möglich ist. In den Fällen der Sätze 1 und 3 

(6) Werden die in der Genehmigung 
für wildlebende Tiere oder Pflanzen der be-
sonders geschützten Arten angeordneten 
Maßnahmen und der angeordnete finanzielle 
Ausgleich vorgenommen, ist auch für die 
Bauphase die Einhaltung der Vorschriften des 
§ 44 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes 
gewährleistet. Das Bundesamt für Seeschiff-
fahrt und Hydrographie kann erforderliche 
Anpassungen des Schallschutzkonzeptes auch 
noch im Vollzug festlegen. Satz 1 ist auch an-
zuwenden für wildlebende Tiere und Pflanzen 
der besonders geschützten Arten, deren Vor-
kommen zum Zeitpunkt der Genehmigung 
nicht bekannt war, wobei jedoch für europä-
ische Vogelarten nach § 7 Absatz 2 Num-
mer 12 des Bundesnaturschutzgesetzes, in 
Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG auf-
geführte Arten oder Arten, die in einer 
Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 
Nummer 2 des Bundesnaturschutzgesetzes 
aufgeführt sind, verhältnismäßige Minde-
rungsmaßnahmen zu ergreifen sind, soweit 
dies ohne zeitliche Verzögerung möglich ist. 
In den Fällen der Sätze 1 und 3 

1. ist keine Ausnahme nach § 45 Absatz 7 
des Bundesnaturschutzgesetzes erforder-
lich, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. liegt keine Schädigung nach § 19 des 
Bundesnaturschutzgesetzes vor. 

2. u n v e r ä n d e r t  

(7) Die Absätze 1 bis 6 sind nicht anzu-
wenden, wenn der Antrag auf Planfeststellung 
oder Plangenehmigung für Offshore-Anbin-
dungsleitungen in der ausschließlichen Wirt-
schaftszone vor der Ausweisung der Infra-
strukturgebiete im Infrastrukturgebieteplan 
nach § 12j des Energiewirtschaftsgesetzes ge-
stellt wurde.“ 

(7) u n v e r ä n d e r t  

18. In § 71 Satz 1 wird die Angabe „Bundesmi-
nisteriums für Wirtschaft und Klimaschutz“ 
durch die Angabe „Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie“ ersetzt. 

18. u n v e r ä n d e r t  

19. Nach § 72 Absatz 1 wird folgender Absatz 1a 
eingefügt: 

19. u n v e r ä n d e r t  
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„(1a) Ist eine Umweltverträglichkeitsprü-
fung nach Absatz 1 erforderlich, so wird diese 
in einem einzigen Verfahren durchgeführt, in 
dem alle relevanten Prüfungen kombiniert 
werden. Das Bundesamt für Seeschifffahrt 
und Hydrographie gibt unter Berücksichti-
gung der vom Träger des Vorhabens vorge-
legten Informationen eine Stellungnahme 
zum Umfang und zum Detaillierungsgrad der 
Informationen ab, die der Träger des Vorha-
bens in den Bericht zu den voraussichtlichen 
Umweltauswirkungen des Vorhabens aufneh-
men muss, wobei dessen Umfang anschlie-
ßend nicht erweitert werden darf. Bei Durch-
führung eines Verfahrens nach § 66 für die Er-
richtung und den Betrieb von Windenergiean-
lagen auf See, die nach § 5 Absatz 2c Satz 2 
im Flächenentwicklungsplan als Pilotprojekt 
vorgesehen sind, ist § 44 Absatz 1 und 5 des 
Bundesnaturschutzgesetzes mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass auch neuartige Maßnah-
men für einen begrenzten Zeitraum als 
Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen aner-
kannt werden können, sofern die Wirksamkeit 
dieser Minderungsmaßnahmen genau über-
wacht wird und unverzüglich geeignete 
Schritte unternommen werden, falls sie sich 
als nicht wirksam erweisen sollten.“ 

 

20. § 72a wird wie folgt geändert: 20. § 72a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 11 wird die Angabe 
„Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz, nukleare Sicherheit und Verbrau-
cherschutz“ durch die Angabe „Bundes-
ministerium für Umwelt, Klimaschutz, 
Naturschutz und nukleare Sicherheit“ er-
setzt. 

a) u n v e r ä n d e r t  

 b) Nach Absatz 2 wird der folgende Ab-
satz 3 eingefügt: 
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 „(3) Werden die in der Genehmi-
gung für wildlebende Tiere oder Pflan-
zen der besonders geschützten Arten 
angeordneten Maßnahmen und der an-
geordnete finanzielle Ausgleich vorge-
nommen, ist auch für die Bauphase die 
Einhaltung der Vorschriften des § 44 
Absatz 1 des Bundesnaturschutzgeset-
zes gewährleistet. Dies ist auch anzu-
wenden für wildlebende Tiere und 
Pflanzen der besonders geschützten 
Arten, deren Vorkommen zum Zeit-
punkt der Genehmigung nicht bekannt 
war, wobei jedoch für europäische Vo-
gelarten nach § 7 Absatz 2 Nummer 12 
des Bundesnaturschutzgesetzes, in An-
hang IV der Richtlinie 92/43/EWG auf-
geführte Arten oder Arten, die in einer 
Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 
Nummer 2 des Bundesnaturschutzge-
setzes aufgeführt sind, verhältnismä-
ßige Minderungsmaßnahmen zu er-
greifen sind, soweit dies ohne zeitliche 
Verzögerung möglich ist. In den Fällen 
der Sätze 1 und 2 

 1. ist keine Ausnahme nach § 45 Ab-
satz 7 des Bundesnaturschutzge-
setzes erforderlich, 

 2. liegt keine Schädigung nach § 19 
des Bundesnaturschutzgesetzes 
vor.“ 

b) Nach Absatz 3 Satz 3 wird der folgende 
Satz eingefügt: 

c) Der bisherige Absatz 3 wird zu Absatz 
4 und wird wie folgt geändert: 

 aa) Die Angabe „Absätze 1 und 2“ 
wird durch die Angabe „Absätze 
1, 2 und 3“ ersetzt. 

 bb) Nach Satz 3 wird der folgende 
Satz eingefügt: 

„Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 
sind vorrangig zu den §§ 70a und 70b an-
zuwenden.“ 

u n v e r ä n d e r t  

21. Nach § 72a wird der folgende § 72b eingefügt: 21. u n v e r ä n d e r t  
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„§ 72b 

 

Ausnahmeregelung nach Artikel 6 der Ver-
ordnung (EU) 2024/1991 

 

Vorhaben nach§ 65 Absatz 1 sind nach 
Artikel 6 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung 
(EU) 2024/1991 von der Anforderung ausge-
nommen, dass keine weniger schädlichen Al-
ternativlösungen nach Artikel 5 Absatz 11 
und 12 der Verordnung (EU) 2024/1991 zur 
Verfügung stehen, sofern eine der in Artikel 6 
Absatz 1 Satz 2 der Verordnung (EU) 
2024/1991 genannten Prüfungen durchge-
führt wurde. Als Prüfung im Sinne von Arti-
kel 6 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe a der Verord-
nung (EU) 2024/1991 gilt die Strategische 
Umweltprüfung. Als Prüfung im Sinne von 
Artikel 6 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe b der 
Verordnung (EU) 2024/1991 gilt die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung.“ 

 

22. § 74 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 22. u n v e r ä n d e r t  

a) In Satz 1 wird die Angabe „, gemessen 
von jedem Punkt des äußeren Randes,“ 
gestrichen. 

 

b) Nach Satz 1 wird der folgende Satz ein-
gefügt: 

 

„Bilden mehrere Einrichtungen eine Ge-
samteinrichtung, insbesondere bei einem 
Windpark, soll die Sicherheitszone von 
einer Linie gemessen werden, die die äu-
ßeren Einrichtungen der Gesamteinrich-
tung verbindet.“ 

 

c) In dem neuen Satz 3 wird nach der An-
gabe „Meter“ die Angabe „nur“ einge-
fügt. 

 

23. In § 75 wird die Angabe „§ 53“ durch die An-
gabe „§ 74“ ersetzt. 

23. u n v e r ä n d e r t  

24. In § 79 Absatz 3 Satz 3 wird nach der Angabe 
„die öffentliche“ die Angabe „Gesundheit 
und“ eingefügt. 

24. u n v e r ä n d e r t  

 25. In § 81 Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 wird die 
Angabe „sechs“ durch die Angabe „zwölf“ 
ersetzt. 

25. § 89 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 26. u n v e r ä n d e r t  
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a) In Satz 3 wird nach der Angabe „Absatz 
1“ die Angabe „Satz 2“ eingefügt. 

 

b) Nach Satz 4 wird der folgende Satz ein-
gefügt: 

 

„Bei Durchführung eines Überprüfungs-
verfahrens nach § 70a Absatz 3 Satz 1 
oder einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung ist diese auf die potenziellen Aus-
wirkungen einer Änderung oder Erwei-
terung im Vergleich zum ursprünglichen 
Projekt beschränkt.“ 

 

26. In § 96 wird in der Angabe vor Nummer 1 die 
Angabe „Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz“ durch die Angabe „Bun-
desministerium für Wirtschaft und Energie“ 
ersetzt. 

27. u n v e r ä n d e r t  

27. § 98 wird durch den folgenden § 98 ersetzt: 28. u n v e r ä n d e r t  

„§ 98 

 

Bekanntmachungen und Unterrichtungen  

Die nach diesem Gesetz erforderlichen 
Bekanntmachungen und Unterrichtungen 
müssen von den folgenden Behörden in den 
folgenden Medien vorgenommen werden: 

 

1. vom Bundesamt für Seeschifffahrt und 
Hydrographie auf seiner Internetseite so-
wie Bekanntmachungen von Sicher-
heitszonen nach § 75 zusätzlich in den 
Nachrichten für Seefahrer (Amtliche 
Veröffentlichung für die Seeschifffahrt 
des Bundesamtes für Seeschifffahrt und 
Hydrographie), 

 

2. von der Bundesnetzagentur auf ihrer In-
ternetseite, 

 

3. in den nach Landesrecht bestimmten 
Medien, soweit eine Landesbehörde die 
Voruntersuchung nach den §§ 9 bis 12 
wahrnimmt.“ 

 

28. In § 101 Absatz 1 und 2 wird jeweils die An-
gabe „Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz“ durch die Angabe „Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie“ ersetzt. 

29. u n v e r ä n d e r t  

29. Nach § 102 Absatz 4 werden die folgenden 
Absätze 5 bis 7 eingefügt: 

30. u n v e r ä n d e r t  
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„(5) Auf Planfeststellungsverfahren 
oder Plangenehmigungsverfahren zur Errich-
tung und zum Betrieb von Windenergieanla-
gen auf See, von Offshore-Anbindungsleitun-
gen sowie von Anlagen zur Übertragung von 
Strom aus Windenergieanlagen auf See, die 
auf einer Beschleunigungsfläche nach § 8a 
oder in einem Infrastrukturgebiet nach § 70b 
Absatz 2 liegen und deren Antrag auf Plan-
feststellung oder Plangenehmigung nach Ab-
lauf des 30. Juni 2025 gestellt worden ist, ist 
das Gesetz in der am … [einsetzen: Datum In-
krafttreten nach Artikel 5] geltenden Fassung 
anzuwenden.  

 

(6) Auf Beschleunigungsflächen nach 
§ 8a werden Verfahren zur zentralen Vorun-
tersuchung, die nach § 12 Absatz 1 zum Stich-
tag … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens 
nach Artikel 5] bereits eingeleitet worden 
sind, fortgesetzt. Ergibt die Eignungsprüfung, 
dass die Fläche zur Ausschreibung geeignet 
ist, wird die Eignungsfeststellung nach § 12 
Absatz 5 abgeschlossen und die Fläche als 
zentral voruntersuchte Fläche nach Teil 3 Ab-
schnitt 5 ausgeschrieben. Für die Zulassungs-
verfahren ist § 70a anzuwenden. 

 

(7) § 69 Absatz 9 ist für alle Anlagen 
unabhängig von dem Zeitpunkt des Zu-
schlags, der Zulassungsentscheidung oder 
dem Erhebungszeitraum der Daten anzuwen-
den. Die Absätze 1 bis 4 sind insoweit nicht 
anzuwenden.“ 

 

30. In § 104 wird die Angabe „Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Klimaschutz“ durch 
die Angabe „Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie“ ersetzt. 

31. u n v e r ä n d e r t  

Artikel 2 Artikel 2 

Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes 

Das Energiewirtschaftsgesetz vom 7. Juli 
2005 (BGBl. I S. 1970, 3621), das zuletzt durch … 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

Das Energiewirtschaftsgesetz vom 7. Juli 
2005 (BGBl. I S. 1970, 3621), das zuletzt durch … 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t  

a) Nach der Angabe zu § 12i wird die fol-
gende Angabe eingefügt: 
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„§ 12j Infrastrukturgebieteplan im Über-
tragungsnetz“. 

 

b) Nach der Angabe zu § 14e wird die fol-
gende Angabe eingefügt: 

 

„§ 14f Infrastrukturgebieteplan im Elektrizitätsver-
teilernetz“. 

 

c) Nach der Angabe zu § 43m wird die fol-
gende Angabe eingefügt: 

 

„§ 43n Vorhaben in Infrastrukturgebie-
ten 

 

§ 43o Vergleich zur ursprünglichen 
Netzinfrastruktur“. 

 

d) Nach der Angabe zu § 110 wird die fol-
gende Angabe eingefügt:  

 

„§ 110a Ausnahmeregelung nach Artikel 
6 der Verordnung (EU) 
2024/1991“. 

 

2. Nach § 12i wird der folgende § 12j eingefügt: 2. Nach § 12i wird der folgende § 12j eingefügt: 
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„§ 12j „§ 12j 

Infrastrukturgebieteplan im Übertragungs-
netz 

Infrastrukturgebieteplan im Übertragungs-
netz 

(1) Für nach dem Ablauf des 19. No-
vember 2023 erstmals im Netzentwicklungs-
plan durch die Regulierungsbehörde nach § 
12c bestätigte Maßnahmen für Energieleitun-
gen kann die Planfeststellungsbehörde oder 
die nach Landesrecht zuständige Behörde auf 
Antrag des Trägers des Vorhabens anhand 
von vorhandenen Daten zur großräumigen 
Raum- und Umweltsituation Infrastrukturge-
biete für die Umsetzung von Maßnahmen zur 
Optimierung, Verstärkung und zum Ausbau 
des Elektrizitätsversorgungsnetzes in einem 
Plan ausweisen (Infrastrukturgebieteplan). In 
der ausschließlichen Wirtschaftszone kann 
die Zulassungsbehörde Infrastrukturgebiete 
nach Satz 1 für erstmals im Flächenentwick-
lungsplan festgelegte Trassen und Trassen-
korridore sowie Standorte von Konverter-, 
Sammel- oder Umspannplattformen für Offs-
hore-Anbindungsleitungen ohne Antrag aus-
weisen. Sofern Geodaten über die verbindli-
chen Festlegungen der Landes- und Regional-
planung benötigt werden, legt die Planfest-
stellungsbehörde oder die nach Landesrecht 
zuständige Behörde die Daten des Raumord-
nungsplan-Monitors des Bundesinstituts für 
Bau-, Stadt- und Raumforschung zugrunde, 
die ihr für diesen Zweck zur Verfügung zu 
stellen sind. Landesbehörden können stattdes-
sen die verfügbaren Geodaten über die ver-
bindlichen Festlegungen der Landes- und Re-
gionalplanung zugrunde legen. Für die Her-
ausgabe von Geodaten ist § 31 Absatz 4 des 
Netzausbaubeschleunigungsgesetzes Über-
tragungsnetz entsprechend anzuwenden. Der 
Infrastrukturgebieteplan hat folgende Gebiete 
zu meiden, es sei denn, es gibt unter Berück-
sichtigung der mit dem Gebiet verbundenen 
Ziele keine verhältnismäßige Alternative: 

(1) Für nach dem Ablauf des 19. No-
vember 2023 erstmals im Netzentwicklungs-
plan durch die Regulierungsbehörde nach § 
12c bestätigte Maßnahmen für Energieleitun-
gen kann die Planfeststellungsbehörde oder 
die nach Landesrecht zuständige Behörde auf 
Antrag des Trägers des Vorhabens anhand 
von vorhandenen Daten zur großräumigen 
Raum- und Umweltsituation Infrastrukturge-
biete für die Umsetzung von Maßnahmen zur 
Optimierung, Verstärkung und zum Ausbau 
des Elektrizitätsversorgungsnetzes in einem 
Plan ausweisen (Infrastrukturgebieteplan). In 
der ausschließlichen Wirtschaftszone kann 
die Zulassungsbehörde Infrastrukturgebiete 
nach Satz 1 für erstmals im Flächenentwick-
lungsplan festgelegte Trassen und Trassen-
korridore sowie Standorte von Konverter-, 
Sammel- oder Umspannplattformen für Offs-
hore-Anbindungsleitungen ohne Antrag aus-
weisen. Sofern Geodaten über die verbindli-
chen Festlegungen der Landes- und Regional-
planung benötigt werden, legt die Planfest-
stellungsbehörde oder die nach Landesrecht 
zuständige Behörde die Daten des Raumord-
nungsplan-Monitors des Bundesinstituts für 
Bau-, Stadt- und Raumforschung zugrunde, 
die ihr für diesen Zweck zur Verfügung zu 
stellen sind. Landesbehörden können stattdes-
sen die verfügbaren Geodaten über die ver-
bindlichen Festlegungen der Landes- und Re-
gionalplanung zugrunde legen. Für die Her-
ausgabe von Geodaten ist § 31 Absatz 4 des 
Netzausbaubeschleunigungsgesetzes Über-
tragungsnetz entsprechend anzuwenden. Der 
Infrastrukturgebieteplan hat folgende Gebiete 
zu meiden, es sei denn, es gibt unter Berück-
sichtigung der mit dem Gebiet verbundenen 
Ziele keine verhältnismäßige Alternative: 

1. Natura 2000-Gebiete, 1. u n v e r ä n d e r t  
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2. Naturschutzgebiete nach § 23 des Bun-
desnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 
2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt 
durch Artikel 48 des Gesetzes vom 23. 
Oktober 2024 (BGBl.2024 I Nr. 323) ge-
ändert worden ist,  

2. u n v e r ä n d e r t  

3. Nationalparke nach § 24 des Bundesna-
turschutzgesetzes,  

3. u n v e r ä n d e r t  

4. die Kernzone und die Pflegezone der Bi-
osphärenreservate nach § 25 Absatz 3 
des Bundesnaturschutzgesetzes sowie  

4. u n v e r ä n d e r t  

5. Gebiete von mindestens landesweiter 
Bedeutung mit besonders bedeutenden 
Vorkommen einer oder mehrerer beson-
ders geschützter Arten, die das Gebiet 
regelmäßig nutzen und bei denen eine 
erhebliche Beeinträchtigung durch den 
Ausbau der Netzinfrastruktur wahr-
scheinlich ist, die von der Planfeststel-
lungsbehörde oder der nach Landes-
recht zuständigen Behörde auf Grund-
lage von geeigneten vorhandenen Daten 
zu bekannten Artvorkommen oder zu be-
sonders geeigneten Lebensräumen be-
rücksichtigt werden können sowie 

entfällt 

6. Meeresgebiete, die durch eine Rechts-
verordnung nach § 57 des Bundesnatur-
schutzgesetzes geschützt sind.  

5. u n v e r ä n d e r t  

Zur Vorbereitung der Ausweisung des Infra-
strukturgebiets kann die Planfeststellungsbe-
hörde oder die nach Landesrecht zuständige 
Behörde den Vorhabenträger auffordern, ei-
nen Vorschlag für das auszuweisende Infra-
strukturgebiet zu übermitteln. 

Zur Vorbereitung der Ausweisung des Infra-
strukturgebiets kann die Planfeststellungsbe-
hörde oder die nach Landesrecht zuständige 
Behörde den Vorhabenträger auffordern, ei-
nen Vorschlag für das auszuweisende Infra-
strukturgebiet zu übermitteln. 
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(2) Soweit die gemeinsame Durchfüh-
rung mehrerer Maßnahmen nach Absatz 1 
Satz 1 oder § 14f Absatz 1 Satz 1, für die je-
weils ein Infrastrukturgebiet ausgewiesen 
werden soll, im räumlichen und zeitlichen Zu-
sammenhang sinnvoll erscheint, können die 
Planfeststellungsbehörden oder die nach Lan-
desrecht zuständigen Behörden im gegensei-
tigen Einvernehmen festlegen, dass die Aus-
weisung eines einheitlichen Infrastrukturge-
biets nach Maßgabe der für eine der Maßnah-
men geltenden Rechtsvorschriften durch die 
für diese Maßnahme zuständige Behörde er-
folgt. Satz 1 ist nur anzuwenden, soweit die 
betroffenen Träger der Vorhaben zustimmen. 
Um eine solche Bündelung zu ermöglichen, 
darf die nach Satz 1 zuständige Behörde 
Kopplungsräume setzen. Der Antrag nach 
Absatz 1 Satz 1 soll Angaben dazu enthalten, 
inwieweit die gemeinsame Durchführung 
mehrerer Maßnahmen nach Satz 1 sinnvoll er-
scheint.  

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Bei der Ausweisung eines Infra-
strukturgebietes berücksichtigt die Planfest-
stellungsbehörde oder die nach Landesrecht 
zuständige Behörde, inwiefern die Bestäti-
gung des Netzentwicklungsplans für die Maß-
nahmen eine Änderung und Erweiterung einer 
Leitung im Sinne von § 3 Nummer 1 des 
Netzausbaubeschleunigungsgesetzes Über-
tragungsnetz, einen Ersatzneubau im Sinne 
von § 3 Nummer 4 des Netzausbaubeschleu-
nigungsgesetz Übertragungsnetz oder einen 
Parallelneubau im Sinne von § 3 Nummer 5 
des Netzausbaubeschleunigungsgesetzes 
Übertragungsnetz vorsieht. Dazu ist bei der 
Ausweisung des Infrastrukturgebietes insbe-
sondere die Bestandstrasse im Sinne von § 3 
Nummer 2 des Netzausbaubeschleunigungs-
gesetzes Übertragungsnetz zugrunde zu le-
gen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Für erstmals im Flächenentwick-
lungsplan festgelegte Trassen und Trassen-
korridore sowie Konverterstandorte für Offs-
hore-Anbindungsleitungen in der ausschließ-
lichen Wirtschaftszone erfolgt die Auswei-
sung als Infrastrukturgebiet im Infrastruktur-
gebieteplan anhand von vorhandenen Daten.  

(4) u n v e r ä n d e r t  
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(5) Die Ausweisung von Infrastruktur-
gebieten hat keine unmittelbare Außenwir-
kung und ersetzt nicht die Entscheidung über 
die Zulässigkeit der Netzausbau-, Netzver-
stärkungs- oder Netzoptimierungsmaßnahme. 
Die Ausweisung von Infrastrukturgebieten 
kann nur im Rahmen des Rechtsbehelfsver-
fahrens gegen die Zulassungsentscheidung 
für die jeweilige Netzausbaumaßnahme über-
prüft werden. § 75 Absatz 1a des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes ist entsprechend an-
zuwenden. § 4 Absatz 1 des Raumordnungs-
gesetzes vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 
2986), das zuletzt durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88) 
geändert worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung ist bei der Ausweisung von Infra-
strukturgebieten mit der Maßgabe anzuwen-
den, dass nur die Ziele der Raumordnung, so-
weit entsprechend der jeweiligen Daten-
grundlage nach Absatz 1 Satz 3 und 4 mög-
lich, zu beachten sind. Für Maßnahmen, die in 
einem ausgewiesenen Infrastrukturgebiet ver-
wirklicht werden sollen, ist keine Raumver-
träglichkeitsprüfung nach § 15 des Raumord-
nungsgesetzes durchzuführen. 

(5) Die Ausweisung von Infrastruktur-
gebieten hat keine unmittelbare Außenwir-
kung und ersetzt nicht die Entscheidung über 
die Zulässigkeit der Netzausbau-, Netzver-
stärkungs- oder Netzoptimierungsmaßnahme. 
Die Ausweisung von Infrastrukturgebieten 
kann nur im Rahmen des Rechtsbehelfsver-
fahrens gegen die Zulassungsentscheidung 
für die jeweilige Netzausbaumaßnahme über-
prüft werden. § 75 Absatz 1a des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes ist entsprechend an-
zuwenden. § 4 Absatz 1 des Raumordnungs-
gesetzes vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 
2986), das zuletzt durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88) 
geändert worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung ist bei der Ausweisung von Infra-
strukturgebieten mit der Maßgabe anzuwen-
den, dass nur die Ziele der Raumordnung und 
diese nur soweit entsprechend der jeweiligen 
Datengrundlage nach Absatz 1 Satz 3 und 4 
möglich, zu beachten sind. Für den Infra-
strukturgebieteplan sowie für Maßnahmen, 
die in einem ausgewiesenen Infrastrukturge-
biet verwirklicht werden sollen, ist keine 
Raumverträglichkeitsprüfung nach § 15 des 
Raumordnungsgesetzes durchzuführen. 

(6) Für den Infrastrukturgebieteplan ist 
eine Strategische Umweltprüfung und gege-
benenfalls eine Verträglichkeitsprüfung nach 
§ 36 des Bundesnaturschutzgesetzes durchzu-
führen. Die Verträglichkeitsprüfung erfolgt 
ebenengerecht. Für Offshore-Anbindungslei-
tungen in der ausschließlichen Wirtschafts-
zone ist eine Strategische Umweltprüfung nur 
durchzuführen, wenn diese noch nicht im 
Verfahren zur Aufstellung des Flächenent-
wicklungsplans durchgeführt wurde oder die 
Strategische Umweltprüfung, die im Verfah-
ren zur Aufstellung des Flächenentwicklungs-
plans durchgeführt wurde, die Umweltauswir-
kungen im Infrastrukturgebiet nicht mit be-
rücksichtigt. 

(6) Für den Infrastrukturgebieteplan ist 
eine Strategische Umweltprüfung und gege-
benenfalls eine Verträglichkeitsprüfung nach 
§ 36 des Bundesnaturschutzgesetzes durchzu-
führen. Die Verträglichkeitsprüfung muss 
ebenengerecht erfolgen. Für Offshore-Anbin-
dungsleitungen in der ausschließlichen Wirt-
schaftszone ist eine Strategische Umweltprü-
fung nur durchzuführen, wenn diese noch 
nicht im Verfahren zur Aufstellung des Flä-
chenentwicklungsplans durchgeführt wurde 
oder die Strategische Umweltprüfung, die im 
Verfahren zur Aufstellung des Flächenent-
wicklungsplans durchgeführt wurde, die Um-
weltauswirkungen im Infrastrukturgebiet 
nicht mit berücksichtigt. 
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(7) Die Planfeststellungsbehörde oder 
die nach Landesrecht zuständige Behörde 
sieht in dem Infrastrukturgebieteplan Regeln 
für geeignete und verhältnismäßige Minde-
rungsmaßnahmen vor, die zu ergreifen sind, 
um mögliche Auswirkungen auf die Erhal-
tungsziele nach § 7 Absatz 1 Nummer 9 des 
Bundesnaturschutzgesetzes und auf beson-
ders geschützte Arten nach § 7 Absatz 2 Num-
mer 13 des Bundesnaturschutzgesetzes zu 
vermeiden oder, falls dies nicht möglich ist, 
solche Auswirkungen erheblich zu verrin-
gern.  

(7) Die Planfeststellungsbehörde oder 
die nach Landesrecht zuständige Behörde 
sieht in dem Infrastrukturgebieteplan Regeln 
für geeignete und verhältnismäßige Minde-
rungsmaßnahmen vor, die zu ergreifen sind, 
um mögliche Auswirkungen auf die Erhal-
tungsziele nach § 7 Absatz 1 Nummer 9 des 
Bundesnaturschutzgesetzes und auf europäi-
sche Vogelarten nach § 7 Absatz 2 Nummer 
12 des Bundesnaturschutzgesetzes, in An-
hang IV der Richtlinie 92/43/EWG aufge-
führte Arten oder Arten, die in einer 
Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 
Nummer 2 des Bundesnaturschutzgesetzes 
aufgeführt sind, zu vermeiden oder, falls dies 
nicht möglich ist, solche Auswirkungen er-
heblich zu verringern.  
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(8) Die Planfeststellungsbehörde oder 
die nach Landesrecht zuständige Behörde be-
teiligt vor der Ausweisung des Infrastruktur-
gebietes die Behörden, deren Aufgabenbe-
reich berührt wird, die zuständigen Betreiber 
von Übertragungsnetzen mit Regelzonenver-
antwortung und die Öffentlichkeit nach den 
Bestimmungen des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung, soweit sich aus 
den nachfolgenden Vorschriften oder aus § 
70b des Windenergie-auf-See-Gesetzes nicht 
etwas anderes ergibt. Gegenstand der Beteili-
gung ist der Entwurf des Infrastrukturgebiete-
plans und der Umweltbericht. Die Unterlagen 
für die Strategische Umweltprüfung sowie der 
Entwurf des Infrastrukturgebieteplans sind 
von der Planfeststellungsbehörde oder der 
nach Landesrecht zuständigen Behörde für 
die Dauer von einem Monat zur Einsicht aus-
zulegen. Die Auslegung ist dadurch zu bewir-
ken, dass die Dokumente auf der Internetseite 
der Planfeststellungsbehörde oder der nach 
Landesrecht zuständigen Behörde zugänglich 
gemacht werden. Auf Verlangen eines Betei-
ligten wird ihm eine leicht zu erreichende Zu-
gangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt. Die 
Auslegung ist auf der Internetseite der Plan-
feststellungsbehörde oder der nach Landes-
recht zuständigen Behörde sowie in einer 
überregionalen oder regionalen Tageszeitung 
öffentlich bekannt zu machen, dabei ist auf 
das nach Satz 5 bestehende Recht der Betei-
ligten hinzuweisen. Die betroffene Öffent-
lichkeit kann sich zum Entwurf des Infra-
strukturgebieteplans und zum Umweltbericht 
bis einen Monat nach Ende der Auslegung äu-
ßern. Für Offshore-Anbindungsleitungen in 
der ausschließlichen Wirtschaftszone kann 
die Anhörung nach Satz 1 im Rahmen der 
Strategischen Umweltprüfung des Flächen-
entwicklungsplans durchgeführt werden. 
Wird die Anhörung nach Satz 1 im Rahmen 
der Umweltprüfung des Flächenentwick-
lungsplans durchgeführt, konsultiert das Bun-
desamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 
vor der Ausweisung des Infrastrukturgebietes 
die zuständigen Betreiber von Übertragungs-
netzen mit Regelzonenverantwortung. 

(8) u n v e r ä n d e r t  
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(9) Die vom Träger des Vorhabens be-
antragte Ausweisung des Infrastrukturgebiets 
soll spätestens 20 Monate nach Antragsstel-
lung erfolgen. Die Planfeststellungsbehörde 
oder die nach Landesrecht zuständige Be-
hörde kann nach Anhörung des Träger des 
Vorhabens vorsehen, dass die Ausweisung 
von Infrastrukturgebieten zu einem späteren 
Zeitpunkt erfolgt, wenn nach überschlägiger 
Prüfung der geplante Inbetriebnahmezeit-
punkt der jeweiligen Maßnahme nicht gefähr-
det wird, dabei ist Absatz 2 zu berücksichti-
gen. Die Bundesnetzagentur nimmt die Aus-
weisung von Infrastrukturgebieten auch für 
Maßnahmen vor, bei denen sie nicht die zu-
ständige Planfeststellungsbehörde ist, sofern 
die Planfeststellungsbehörde oder die nach 
Landesrecht zuständige Behörde dies inner-
halb von einem Monat, nachdem aufgrund 
Änderung des Bundesbedarfsplans nach § 12e 
feststeht, welche Behörde für die Planfeststel-
lung zuständig ist, verlangt. Die Bundesnetz-
agentur kann die Frist nach Satz 3 verlängern. 
Die Ausweisung des Infrastrukturgebiets für 
Offshore-Anbindungsleitungen in der aus-
schließlichen Wirtschaftszone erfolgt spätes-
tens sechs Monate nach der Bekanntmachung 
des Flächenentwicklungsplans.  

(9) u n v e r ä n d e r t  

Table.Briefings



Drucksache 21/[…] – 38 – Deutscher Bundestag – 21. Wahlperiode
 
 

Entwurf Beschlüsse des 9. Ausschusses 

(10) Der Träger des Vorhabens kann den 
Antrag nach Absatz 1 Satz 1 innerhalb von ei-
nem Monat, nachdem aufgrund einer Ände-
rung des Bundesbedarfsplans nach § 12e fest-
steht, welche Behörde für die Planfeststellung 
zuständig ist, bei der Planfeststellungsbe-
hörde oder der nach Landesrecht zuständigen 
Behörde stellen. Bei Maßnahmen im Sinne 
von Absatz 1 Satz 1, die bereits vor dem … 
[einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Ar-
tikel 5 dieses Gesetzes] in den Bundesbedarf-
splan aufgenommen wurden, beginnt die Frist 
nach Satz 1 abweichend am … [einsetzen: 
Datum des Inkrafttretens nach Artikel 5 dieses 
Gesetzes]. Die Planfeststellungsbehörde oder 
die nach Landesrecht zuständige Behörde 
kann die Frist nach den Sätzen 1 und 2 verlän-
gern. Die Sätze 1 bis 3 sind nicht für Offshore-
Anbindungsleitungen in der ausschließlichen 
Wirtschaftszone anzuwenden. Die Absätze 1 
bis 9 sind nicht anzuwenden auf Maßnahmen, 
für die vor dem … [einsetzen: Datum des In-
krafttretens nach Artikel 5 dieses Gesetzes] 
bereits nach § 12c Absatz 2a mit der Ermitt-
lung eines Präferenzraums begonnen wurde. 
Sofern für eine Maßnahme nach Satz 5 bis 
zum Ablauf des 30. Juni 2025 kein Antrag auf 
Planfeststellung gestellt wurde, sind die Ab-
sätze 1 bis 9 auch auf diese Maßnahme anzu-
wenden, wobei die Fristen nach Satz 1 und 
nach Absatz 9 Satz 1 und 3 am … [einsetzen: 
Datum des Inkrafttretens nach Artikel 5 dieses 
Gesetzes] beginnen.  

(10) u n v e r ä n d e r t  

(11) Wurden Maßnahmen im Sinne von 
Absatz 1 Satz 1 im Netzentwicklungsplan von 
der Regulierungsbehörde unter einem Vorbe-
halt bestätigt, beginnen die Fristen nach den 
Absätzen 9 und 10 frühestens mit dem Weg-
fall des Vorbehalts. Die Ausweisung des Inf-
rastrukturgebietes für eine solche Maßnahme 
kann zu einem früheren Zeitpunkt erfolgen, 
wenn der Vorhabenträger dies gegenüber der 
Planfeststellungsbehörde oder der nach Lan-
desrecht zuständigen Behörde beantragt. In 
den Fällen des Satz 2 beginnt die Frist nach 
Absatz 9 Satz 3 mit Zugang des Antrags nach 
Satz 2. 

(11) u n v e r ä n d e r t  

(12) Für eine nach dem 1. Januar 2025 
erstmals im Netzentwicklungsplan bestätigte 
Maßnahme ist kein Präferenzraum nach § 12c 
Absatz 2a zu ermitteln.“ 

(12) u n v e r ä n d e r t  
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3. Nach § 14e wird der folgende § 14f eingefügt: 3. u n v e r ä n d e r t  

„§ 14f 

 

Infrastrukturgebieteplan im Elektrizitätsver-
teilernetz 

 

(1) Für Maßnahmen zur Errichtung 
und zum Betrieb sowie zur Änderung von 
Hochspannungsfreileitungen mit einer Nenn-
spannung von 110 Kilovolt, die Betreiber von 
Elektrizitätsverteilernetzen nach §14d Absatz 
4 Satz 1 Nummer 4 in ihrem Netzausbauplan 
angegeben haben, kann die Planfeststellungs-
behörde oder die nach Landesrecht zuständige 
Behörde auf Antrag des Trägers des Vorha-
bens anhand von vorhandenen Daten zur 
großräumigen Raum- und Umweltsituation 
Infrastrukturgebiete für die Umsetzung von 
Optimierungs-, Verstärkungs-, Erneuerungs- 
und Ausbaumaßnahmen in einem Plan aus-
weisen (Infrastrukturgebieteplan im Elektrizi-
tätsverteilernetz). Die Ausweisung des Infra-
strukturgebiets soll spätestens 20 Monate 
nach Antragsstellung erfolgen. Für die Aus-
weisung der Infrastrukturgebiete nach Satz 1 
ist § 12j Absatz 1 Satz 3 bis 7 entsprechend 
anzuwenden. 

 

(2) Soweit die gemeinsame Durchfüh-
rung mehrerer Maßnahmen nach Absatz 1 
Satz 1 oder § 12j Absatz 1 Satz 1, für die je-
weils ein Infrastrukturgebiet ausgewiesen 
werden soll, im räumlichen und zeitlichen Zu-
sammenhang sinnvoll erscheint, können die 
Planfeststellungsbehörden oder die nach Lan-
desrecht zuständigen Behörden im gegensei-
tigen Einvernehmen festlegen, dass die Aus-
weisung eines einheitlichen Infrastrukturge-
biets nach Maßgabe der für eine der Maßnah-
men geltenden Rechtsvorschriften durch die 
für diese Maßnahme zuständige Behörde er-
folgt. Satz 1 ist nur anzuwenden, soweit die 
betroffenen Träger der Vorhaben zustimmen. 
Um eine solche Bündelung zu ermöglichen, 
darf die nach Satz 1 zuständige Behörde 
Kopplungsräume setzen. 
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(3) Bei der Ausweisung eines Infra-
strukturgebietes im Elektrizitätsverteilernetz 
berücksichtigt die Planfeststellungsbehörde 
oder die nach Landesrecht zuständige Be-
hörde, inwiefern es sich bei den Vorhaben 
nach Absatz 1 Satz 1 um eine Änderung und 
Erweiterung einer Leitung im Sinne von § 3 
Nummer 1 des Netzausbaubeschleunigungs-
gesetzes Übertragungsnetz, um einen Ersatz-
neubau im Sinne von § 3 Nummer 4 des Netz-
ausbaubeschleunigungsgesetzes Übertra-
gungsnetz oder einen Parallelneubau im Sinne 
von § 3 Nummer 5 des Netzausbaubeschleu-
nigungsgesetzes Übertragungsnetz handelt. 
Dazu ist bei der Ausweisung des Infrastruk-
turgebietes insbesondere die Bestandstrasse 
im Sinne von § 3 Nummer 2 des Netzausbau-
beschleunigungsgesetzes Übertragungsnetz 
zugrunde zu legen. 

 

(4) §12j Absatz 5, 6 Satz 1 und 2, Ab-
satz 7 sowie Absatz 9 Satz 2 ist entsprechend 
anzuwenden. 
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(5) Die Planfeststellungsbehörde oder 
die nach Landesrecht zuständige Behörde be-
teiligt vor der Ausweisung des Infrastruktur-
gebietes die Behörden, deren Aufgabenbe-
reich berührt wird, die zuständigen Betreiber 
von Elektrizitätsverteilernetzen und die Öf-
fentlichkeit nach den Bestimmungen des Ge-
setzes über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung, soweit sich aus den nachfolgenden Vor-
schriften nicht etwas anderes ergibt. Gegen-
stand der Beteiligung ist der Entwurf des Inf-
rastrukturgebieteplans im Elektrizitätsvertei-
lernetz und der Umweltbericht. Die Unterla-
gen für die Strategische Umweltprüfung so-
wie der Entwurf des Infrastrukturgebieteplans 
im Elektrizitätsverteilernetz sind von der 
Planfeststellungsbehörde oder der nach Lan-
desrecht zuständigen Behörde für eine Dauer 
von einem Monat zur Einsicht auszulegen. 
Die Auslegung ist dadurch zu bewirken, dass 
die Dokumente auf der Internetseite der Plan-
feststellungsbehörde oder der nach Landes-
recht zuständigen Behörde zugänglich ge-
macht werden. Auf Verlangen eines Beteilig-
ten wird ihm eine leicht zu erreichende Zu-
gangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt. Die 
Auslegung ist auf der Internetseite der Plan-
feststellungsbehörde oder der nach Landes-
recht zuständigen Behörde sowie in einer 
überregionalen oder regionalen Tageszeitung 
öffentlich bekannt zu machen, dabei ist auf 
das nach Satz 5 bestehende Recht der Betei-
ligten hinzuweisen. Die betroffene Öffent-
lichkeit kann sich zum Entwurf des Infra-
strukturgebieteplans im Elektrizitätsverteiler-
netz und zum Umweltbericht bis einen Monat 
nach Ende der Auslegung äußern. 

 

(6) Der Antrag nach Absatz 1 Satz 1 
muss die Angabe der anvisierten Anfangs- 
und Endpunkte der Maßnahme enthalten. Der 
Antrag soll Angaben dazu enthalten, inwie-
weit die gemeinsame Durchführung mehrerer 
Maßnahmen nach Absatz 2 Satz 1 sinnvoll er-
scheint.“ 

 

4. In § 17d Absatz 1a Satz 4 wird die Angabe 
„2030“ durch die Angabe „2032“ ersetzt. 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. § 43e Absatz 1 Satz 2 wird durch den folgen-
den Satz ersetzt: 

5. § 43e Absatz 1 Satz 2 wird durch den folgen-
den Satz ersetzt: 
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„Der Antrag auf Anordnung der aufschieben-
den Wirkung der Anfechtungsklage gegen ei-
nen Planfeststellungsbeschluss oder eine 
Plangenehmigung nach § 80 Absatz 5 Satz 1 
der Verwaltungsgerichtsordnung kann seitens 
des Vorhabenträgers nur innerhalb eines Mo-
nats nach der Zustellung und im Übrigen nur 
innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe 
nach § 43b Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 und 3 
des Planfeststellungsbeschlusses oder der 
Plangenehmigung gestellt und begründet wer-
den.“  

„Der Antrag auf Anordnung der aufschieben-
den Wirkung der Anfechtungsklage gegen ei-
nen Planfeststellungsbeschluss oder eine 
Plangenehmigung nach § 80 Absatz 5 Satz 1 
der Verwaltungsgerichtsordnung kann seitens 
des Vorhabenträgers nur innerhalb eines Mo-
nats nach der Zustellung und im Übrigen nur 
innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe 
nach § 43b Absatz 5 Nummer 3 Satz 2 und 3 
des Planfeststellungsbeschlusses oder der 
Plangenehmigung gestellt und begründet wer-
den.“  

6. In § 43f Absatz 5 Satz 1 wird die Angabe „des 
§ 43“ durch die Angabe „der §§ 12j, 14f, 43, 
43o“ ersetzt. 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. Nach § 43h Satz 2 wird der folgende Satz ein-
gefügt:  

7. u n v e r ä n d e r t  

„Satz 1 ist ebenfalls nicht anzuwenden, sofern 
Hochspannungsfreileitungen mit einer Nenn-
spannung von 110 Kilovolt mit einem anderen 
Vorhaben auf einem Mehrfachgestänge ge-
führt werden sollen und eine einheitliche Ent-
scheidung über beide Vorhaben in einem 
Planfeststellungsverfahren ergeht.“ 

 

8. § 43m wird wie folgt geändert: 8. § 43m wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 8 wird durch die folgenden 
Sätze ersetzt: 

a) Absatz 2 Satz 8 wird durch die folgenden 
Sätze ersetzt: 
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„Werden die in der Genehmigung für 
wildlebende Tiere oder Pflanzen der be-
sonders geschützten Arten angeordneten 
Maßnahmen und der angeordnete finan-
zielle Ausgleich vorgenommen, ist auch 
für die Bauphase die Einhaltung der Vor-
schriften des § 44 Absatz 1 des Bun-
desnaturschutzgesetzes gewährleistet. 
Dies ist auch anzuwenden für wildle-
bende Tiere und Pflanzen der besonders 
geschützten Arten, deren Vorkommen 
zum Zeitpunkt der Genehmigung nicht 
bekannt war, wobei jedoch verhältnis-
mäßige Minderungsmaßnahmen zu er-
greifen sind, soweit dies ohne zeitliche 
Verzögerung möglich ist. In den Fällen 
der Sätze 8 und 9 

„Werden die in der Genehmigung für 
wildlebende Tiere oder Pflanzen der be-
sonders geschützten Arten angeordneten 
Maßnahmen und der angeordnete finan-
zielle Ausgleich vorgenommen, ist auch 
für die Bauphase die Einhaltung der Vor-
schriften des § 44 Absatz 1 des Bun-
desnaturschutzgesetzes gewährleistet. 
Dies ist auch anzuwenden für wildle-
bende Tiere und Pflanzen der besonders 
geschützten Arten, deren Vorkommen 
zum Zeitpunkt der Genehmigung nicht 
bekannt war, wobei jedoch für europäi-
sche Vogelarten nach § 7 Absatz 2 
Nummer 12 des Bundesnaturschutz-
gesetzes, in Anhang IV der Richtlinie 
92/43/EWG aufgeführte Arten oder 
Arten, die in einer Rechtsverordnung 
nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 des 
Bundesnaturschutzgesetzes aufge-
führt sind, verhältnismäßige Minde-
rungsmaßnahmen zu ergreifen sind, so-
weit dies ohne zeitliche Verzögerung 
möglich ist. In den Fällen der Sätze 8 und 
9 

1. ist keine Ausnahme nach § 45 Ab-
satz 7 des Bundesnaturschutzgeset-
zes erforderlich, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. liegt keine Schädigung nach § 19 
des Bundesnaturschutzgesetzes 
vor.“ 

2. u n v e r ä n d e r t  

b) Nach Absatz 2 wird der folgende Absatz 
2a eingefügt: 

b) Nach Absatz 2 wird der folgende Absatz 
2a eingefügt: 
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„(2a) Inhalte der Prüfungen nach § 
44 Absatz 1, die nach dieser Vorschrift 
nicht zu prüfen sind, sind bei der Anwen-
dung der §§ 13 bis 17 des Bundesnatur-
schutzgesetzes nur zu berücksichtigen, 
soweit dies zur Ermittlung und Bewer-
tung eines Eingriffs zwingend erforder-
lich ist. Die Bewertung für das Schutzgut 
Tiere und Benthos erfolgt auf der Grund-
lage einer Biotoptypenkartierung und 
vorhandener faunistischer Daten. Die 
Minderungsmaßnahmen nach Absatz 2 
erfüllen in Bezug auf besonders ge-
schützte Arten und Benthos dem Grunde 
und dem Umfang nach die Anforderun-
gen an Vermeidungs-, Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen nach § 15 Absatz 1 
und 2 des Bundesnaturschutzgesetz. 
Eine weitergehende Prüfung und Bewer-
tung sowie ein weitergehender Aus-
gleich und Ersatz der Eingriffe in Bezug 
auf besonders geschützte Tierarten und 
Benthos soll nicht stattfinden.“ 

„(2a) Die Minderungsmaßnah-
men und Ausgleichszahlungen nach 
Absatz 2 erfüllen in Bezug auf besonders 
geschützte Arten dem Grunde und dem 
Umfang nach die Anforderungen an 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach 
§ 15 Absatz 2 und 6 des Bundesnatur-
schutzgesetz. Eine weitergehende Prü-
fung und Bewertung sowie Ausgleich 
und Ersatz der Eingriffe in Bezug auf be-
sonders geschützte wild lebende Pflan-
zen und Tierarten findet nicht statt. 
Kartierungen für diese Arten als 
Grundlage für eine Eingriffsbewer-
tung finden nicht statt.“ 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert c) u n v e r ä n d e r t  

aa) In Satz 1 wird die Angabe „der Ab-
sätze 1 und 2“ durch die Angabe 
„der Absätze 1 bis 2a“ ersetzt. 

 

bb) Nach Satz 3 wird der folgende Satz 
eingefügt: 

 

„Die Bestimmungen der Absätze 1 
bis 2a sind auch auf Planänderun-
gen anzuwenden, für die der Antrag 
nach dem 30. Juni 2025 gestellt 
wird, wenn der Plan nach den Best-
immungen der Absätze 1 bis 2a 
festgestellt wurde“. 

 

d) Nach Absatz 4 wird der folgende Absatz 
5 eingefügt: 

d) u n v e r ä n d e r t  
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„(5) Die Bestimmungen der Absätze 
1 bis 4 sind auch auf die Errichtung, den 
Betrieb sowie die Änderung von Hoch-
spannungsfreileitungen mit einer Nenn-
spannung von 110 Kilovolt oder mehr 
entsprechend anzuwenden, sofern diese 
Leitungen auf einem Mehrfachgestänge 
mit einem Vorhaben nach Absatz 1 ge-
führt werden, für das sich das Planfest-
stellungsverfahren nach den Vorgaben 
dieses Paragrafen richtet und eine ein-
heitliche Entscheidung über beide Vor-
haben in diesem Planfeststellungsver-
fahren ergeht.“ 

 

9. Nach § 43m werden die folgenden §§ 43n und 
43o eingefügt: 

9. Nach § 43m werden die folgenden §§ 43n und 
43o eingefügt: 

„§ 43n „§ 43n 

Vorhaben in Infrastrukturgebieten Vorhaben in Infrastrukturgebieten 

(1) Bei im Netzentwicklungsplan be-
stätigten Maßnahmen sowie bei Maßnahmen 
im Elektrizitätsverteilernetz, die in für diese 
Maßnahmen ausgewiesenen Infrastrukturge-
bieten nach § 12j oder nach § 14f liegen, ist 
abweichend von 

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. den Vorschriften des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung keine 
Umweltverträglichkeitsprüfung oder 
Vorprüfung zur Feststellung der Pflicht 
zur Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung durchzuführen, 

 

2. § 34 Absatz 1 des Bundesnaturschutzge-
setzes keine Verträglichkeitsprüfung 
durchzuführen, und 

 

3. den Vorschriften des § 44 Absatz 1 des 
Bundesnaturschutzgesetzes keine arten-
schutzrechtliche Prüfung durchzuführen. 
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§ 18 Absatz 4 Satz 1 des Netzausbaubeschleu-
nigungsgesetzes Übertragungsnetz und § 43 
Absatz 3 sind mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass Belange, die nach Satz 1 nicht zu ermit-
teln, zu beschreiben und zu bewerten sind, nur 
insoweit im Rahmen der Abwägung zu be-
rücksichtigen sind, als diese Belange im Rah-
men der zuvor durchgeführten Strategischen 
Umweltprüfung und gegebenenfalls einer 
Verträglichkeitsprüfung nach § 36 des Bun-
desnaturschutzgesetzes oder auf Grund sons-
tiger rechtlicher Vorgaben ermittelt, beschrie-
ben und bewertet wurden. Die Planfeststel-
lungsbehörde ordnet an, dass auf Grundlage 
der vorhandenen Daten geeignete und verhält-
nismäßige Minderungsmaßnahmen nach den 
nach § 12j Absatz 7 oder nach § 14f Absatz 4 
in Verbindung mit § 12j Absatz 7 festgelegten 
Regeln zu ergreifen sind, um die Einhaltung 
der Vorschriften der §§ 34 und 44 Absatz 1 
des Bundesnaturschutzgesetzes zu gewähr-
leisten, soweit solche Maßnahmen verfügbar 
und geeignete Daten vorhanden sind. Der Be-
treiber hat ungeachtet des Satzes 3 einen fi-
nanziellen Ausgleich zu zahlen. Die Zahlung 
ist von der zuständigen Behörde zusammen 
mit der Zulassungsentscheidung als einmalig 
zu leistender Betrag festzusetzen. Die Höhe 
der Zahlung beträgt 17 500 Euro je angefan-
genem Kilometer Trassenlänge. Sie ist von 
dem Betreiber als zweckgebundene Abgabe 
an den Bund zu leisten. Die Mittel werden 
vom Bundesministerium für Umwelt, Klima-
schutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit 
bewirtschaftet. Sie sind für Maßnahmen nach 
§ 45d Absatz 1 des Bundesnaturschutzgeset-
zes zu verwenden, für die nicht bereits nach 
anderen Vorschriften eine rechtliche Ver-
pflichtung besteht. Die Anforderungen nach 
sonstigen Vorschriften des Fachrechts bleiben 
unberührt. 

 

(2) Absatz 1 Satz 1, 2 und 4 bis 10 so-
wie die Absätze 3 bis 6 und 8 bis 10 sind ent-
sprechend anzuwenden für Maßnahmen nach 
§ 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 4 und nach 
§ 1 des Bundesbedarfsplangesetzes und nach 
§ 1 des Energieleitungsausbaugesetzes, für 
die vor dem Ablauf des 19. November 2023 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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1. die Bundesfachplanung nach § 12 des 
Netzausbaubeschleunigungsgesetzes 
Übertragungsnetz abgeschlossen wurde 
oder 

 

2. ein Gebiet vorgesehen wurde, für das 
eine Strategische Umweltprüfung durch-
geführt wurde, insbesondere die Unter-
suchungsräume des nach § 12c Absatz 2 
erstellten Umweltberichts.  

 

Diese in der Bundesfachplanung bestimmten 
Trassenkorridore, Untersuchungsräume und 
sonstigen vorgesehenen Gebiete sind Infra-
strukturgebiete im Sinne von Artikel 15e Ab-
satz 2 Satz 2 der Richtlinie (EU) 2018/2001 in 
der Fassung vom 18. Oktober 2023. Absatz 1 
Satz 4 ist mit der Maßgabe entsprechend an-
zuwenden, dass Satz 3 nicht anzuwenden ist 
und Absatz 3 Satz 2 ist mit der Maßgabe ent-
sprechend anzuwenden, dass § 12j Absatz 7 
nicht anzuwenden ist. Die Bestimmungen die-
ses Absatzes sind auch auf die Errichtung, den 
Betrieb sowie die Änderung von Hochspan-
nungsfreileitungen mit einer Nennspannung 
von 110 Kilovolt oder mehr entsprechend an-
zuwenden, sofern diese Leitungen auf einem 
Mehrfachgestänge mit einem Vorhaben nach 
Satz 1 geführt werden, für das sich das Plan-
feststellungsverfahren nach den Vorgaben 
dieses Absatzes richtet und eine einheitliche 
Entscheidung über beide Vorhaben in diesem 
Planfeststellungsverfahren ergeht. 
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(3) Die Planfeststellungsbehörde führt 
innerhalb von 30 Tagen ab Beginn der Plan-
feststellung ein Überprüfungsverfahren 
durch. In dem Überprüfungsverfahren soll 
festgestellt werden, ob die Maßnahme auch 
bei Durchführung der Maßnahmen nach § 12j 
Absatz 7 oder nach § 14f Absatz 4 in Verbin-
dung mit § 12j Absatz 7 höchstwahrscheinlich 
erhebliche unvorhergesehene nachteilige Um-
weltauswirkungen angesichts der ökologi-
schen Empfindlichkeit des Gebiets haben 
wird, die bei der Strategischen Umweltprü-
fung und der im Einzelfall durchzuführenden 
Verträglichkeitsprüfung nach § 36 des Bun-
desnaturschutzgesetzes nicht ermittelt wur-
den, und ob dadurch die Einhaltung der Vor-
schriften der §§ 34 und 44 Absatz 1 des Bun-
desnaturschutzgesetzes nicht gewährleistet 
ist. Das Überprüfungsverfahren stützt sich auf 
vorhandene Daten. Die zuständige Behörde 
kann den Träger des Vorhabens auffordern, 
zusätzliche verfügbare Informationen vorzu-
legen. Daten, die nicht innerhalb von 30 Ta-
gen ab Beginn des Planfeststellungsverfah-
rens ermittelt werden können, sind nicht zu 
berücksichtigen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Ergibt das Überprüfungsverfahren, 
dass die Maßnahme mit hoher Wahrschein-
lichkeit erhebliche unvorhergesehene nachtei-
lige Umweltauswirkungen nach Absatz 3 ha-
ben wird, so ordnet die Planfeststellungsbe-
hörde auf der Grundlage der vorliegenden Da-
ten an, dass geeignete und verhältnismäßige 
Minderungsmaßnahmen getroffen werden, 
um diesen Auswirkungen zu begegnen. So-
fern solche Minderungsmaßnahmen nicht ge-
troffen werden können, ordnet die zuständige 
Behörde an, dass der Betreiber geeignete und 
verhältnismäßige Ausgleichsmaßnahmen er-
greift. Falls keine anderen geeigneten und 
verhältnismäßigen Ausgleichsmaßnahmen 
verfügbar sind, hat der Betreiber einen finan-
ziellen Ausgleich zu zahlen. Die Zahlung ist 
von der zuständigen Behörde zusammen mit 
der Zulassungsentscheidung als einmalig zu 
leistender Betrag festzusetzen. Die Höhe der 
Zahlung beträgt 5 000 Euro je angefangenem 
Kilometer Trassenlänge, bei dem unvorherge-
sehene nachteilige Umweltauswirkungen 
nach Absatz 3 festgestellt wurden. Die Zah-
lung ist von dem Betreiber als zweckgebun-
dene Abgabe an den Bund zu leisten. Die Mit-
tel werden vom Bundesministerium für Um-
welt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare 
Sicherheit bewirtschaftet. Sie sind für Maß-
nahmen nach § 45d Absatz 1 des Bundesna-
turschutzgesetzes zu verwenden, für die nicht 
bereits nach anderen Vorschriften eine recht-
liche Verpflichtung besteht. Die Anforderun-
gen nach sonstigen Vorschriften des Fach-
rechts bleiben unberührt.  

(4) u n v e r ä n d e r t  
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(5) Inhalte der Prüfungen nach § 44 
Absatz 1 und nach § 34 Absatz 1 des Bun-
desnaturschutzgesetzes, die nach dieser Vor-
schrift nicht zu prüfen sind, sind bei der An-
wendung der §§ 13 bis 17 des Bundesnatur-
schutzgesetzes nur zu berücksichtigen, soweit 
dies zur Ermittlung und Bewertung eines Ein-
griffs zwingend erforderlich ist. Die Bewer-
tung für das Schutzgut Tiere und Benthos er-
folgt auf der Grundlage einer Biotoptypen-
kartierung und vorhandener faunistischer 
Daten. Die Minderungsmaßnahmen nach Ab-
satz 1 sowie die Minderungs- und Ausgleichs-
maßnahmen nach Absatz 4 erfüllen in Bezug 
auf besonders geschützte Arten und Benthos 
sowie in Bezug auf die Erhaltungsziele nach § 
7 Absatz 1 Nummer 9 des Bundesnatur-
schutzgesetzes dem Grunde und dem Umfang 
nach die Anforderungen an Vermeidungs-, 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 15 
Absatz 1 und 2 des Bundesnaturschutzgeset-
zes. Eine weitergehende Prüfung und Bewer-
tung sowie ein weitergehender Ausgleich und 
Ersatz der Eingriffe in Bezug auf besonders 
geschützte Tierarten und Benthos sowie in Be-
zug auf die Erhaltungsziele nach § 7 Absatz 1 
Nummer 9 des Bundesnaturschutzgesetzes 
soll nicht stattfinden. 

(5) Die Minderungsmaßnahmen 
nach Absatz 1 sowie die Minderungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen nach Absatz 4, 
beide jeweils einschließlich der Ausgleichs-
zahlungen, sowie die Minderungsmaßnah-
men nach Absatz 6 erfüllen in Bezug auf be-
sonders geschützte Arten sowie die Erhal-
tungsziele gemäß § 7 Absatz 1 Nummer 9 des 
Bundesnaturschutzgesetz dem Grunde und 
dem Umfang nach die Anforderungen an Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 15 Ab-
satz 2 und 6 des Bundesnaturschutzgesetz. 
Eine weitergehende Prüfung und Bewertung 
sowie Ausgleich und Ersatz der Eingriffe in 
Bezug auf besonders geschützte wild lebende 
Pflanzen und Tierarten sowie die Erhaltungs-
ziele gemäß § 7 Absatz 1 Nummer 9 des Bun-
desnaturschutzgesetz findet nicht statt. 
Kartierungen für diese Arten und Gebiete 
als Grundlage für eine Eingriffsbewertung 
finden nicht statt. 

(6) Werden die in der Genehmigung 
für wildlebende Tiere oder Pflanzen der be-
sonders geschützten Arten angeordneten 
Maßnahmen und der angeordnete finanzielle 
Ausgleich vorgenommen, ist auch für die 
Bauphase die Einhaltung der Vorschriften des 
§ 44 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes 
gewährleistet. Dies ist auch anzuwenden für 
wildlebende Tiere und Pflanzen der besonders 
geschützten Arten, deren Vorkommen zum 
Zeitpunkt der Genehmigung nicht bekannt 
war, wobei jedoch verhältnismäßige Minde-
rungsmaßnahmen zu ergreifen sind, soweit 
dies ohne zeitliche Verzögerung möglich ist. 
In den Fällen der Sätze 1 und 2 

(6) Werden die in der Genehmigung 
für wildlebende Tiere oder Pflanzen der be-
sonders geschützten Arten angeordneten 
Maßnahmen und der angeordnete finanzielle 
Ausgleich vorgenommen, ist auch für die 
Bauphase die Einhaltung der Vorschriften des 
§ 44 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes 
gewährleistet. Dies ist auch anzuwenden für 
wildlebende Tiere und Pflanzen der besonders 
geschützten Arten, deren Vorkommen zum 
Zeitpunkt der Genehmigung nicht bekannt 
war, wobei jedoch für europäische Vogelar-
ten nach § 7 Absatz 2 Nummer 12 des Bun-
desnaturschutzgesetzes, in Anhang IV der 
Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Arten 
oder Arten, die in einer Rechtsverordnung 
nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 des Bun-
desnaturschutzgesetzes aufgeführt sind, 
verhältnismäßige Minderungsmaßnahmen zu 
ergreifen sind, soweit dies ohne zeitliche Ver-
zögerung möglich ist. In den Fällen der Sätze 
1 und 2 
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1. ist keine Ausnahme nach § 45 Absatz 7 
des Bundesnaturschutzgesetzes erforder-
lich, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. liegt keine Schädigung nach § 19 des 
Bundesnaturschutzgesetzes vor. 

2. u n v e r ä n d e r t  

(7) Für Maßnahmen, für die ein Infra-
strukturgebiet in einem Infrastrukturgebiete-
plan nach § 12j oder in einem Infrastrukturge-
bieteplan im Elektrizitätsverteilernetz nach § 
14f ausgewiesen wurde, ist die Trasse sowie 
eine Prüfung ernsthaft in Betracht kommen-
der Alternativen für den beabsichtigten Ver-
lauf der Trasse auf dieses Infrastrukturgebiet 
beschränkt. Eine Prüfung außerhalb dieses 
Infrastrukturgebiets ist nur aus zwingenden 
Gründen durchzuführen. Für Vorhaben, für 
die das Netzausbaubeschleunigungsgesetz 
Übertragungsnetz anzuwenden ist und die in 
einem Infrastrukturgebieteplan nach § 12j 
oder in einem Infrastrukturgebieteplan im 
Elektrizitätsverteilernetz nach § 14f ausge-
wiesen wurden, wird in entsprechender An-
wendung des § 5a des Netzausbaubeschleuni-
gungsgesetzes Übertragungsnetz auf die Bun-
desfachplanung verzichtet. In entsprechender 
Anwendung des § 16 Absatz 7 des Netzaus-
baubeschleunigungsgesetzes Übertragungs-
netz kann die Planfeststellungsbehörde für 
Maßnahmen nach Satz 1 Veränderungssper-
ren erlassen, auch wenn für diese Leitungen 
ein vordringlicher Bedarf im Sinne des Bun-
desbedarfs nicht festgestellt wird. 

(7) u n v e r ä n d e r t  

(8) Bei Maßnahmen nach Absatz 1 
Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 ist auch im Sinne 
von § 25 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 des Netz-
ausbaubeschleunigungsgesetzes Übertra-
gungsnetz und § 43f Absatz 1 Satz 2 Nummer 
1 keine Prüfung durchzuführen, ob eine Um-
weltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist. 

(8) u n v e r ä n d e r t  
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(9) Die Absätze 1 bis 8 sind nicht anzu-
wenden auf Maßnahmen, die voraussichtlich 
erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt ei-
nes anderen EU-Mitgliedstaats haben, oder 
wenn ein EU-Mitgliedstaat, der davon vo-
raussichtlich erheblich betroffen ist, nach § 54 
Absatz 2 des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung um Benachrichtigung er-
sucht oder nach § 54 Absatz 5 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung mit-
teilt, dass eine Beteiligung gewünscht wird. 

(9) u n v e r ä n d e r t  

(10) Die Bestimmungen der Absätze 1 
bis 9 sind auf alle Planfeststellungs- und Plan-
genehmigungsverfahren sowie Anzeigever-
fahren von im Netzentwicklungsplan bestä-
tigten Maßnahmen sowie von Hochspan-
nungsfreileitungen mit einer Nennspannung 
von 110 Kilovolt anzuwenden, bei denen der 
Vorhabenträger den Antrag nach dem … [ein-
setzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 
5 dieses Gesetzes] stellt oder bei denen die 
Anzeige nach diesem Zeitpunkt erfolgt. Bei 
Vorhaben nach Satz 1 sind die Bestimmungen 
der Absätze 1 bis 9 nicht anzuwenden, wenn 
der Vorhabenträger dies bei der Antragstel-
lung oder der Anzeige gegenüber der zustän-
digen Behörde verlangt. Die Bestimmungen 
der Absätze 1 bis 9 sind auch auf Planände-
rungen anzuwenden, wenn der Plan nach den 
Bestimmungen der Absätze 1 bis 9 festgestellt 
wurde. 

(10) Die Bestimmungen der Absätze 1 
bis 9 sind auf alle Planfeststellungs- und Plan-
genehmigungsverfahren sowie Anzeigever-
fahren von im Netzentwicklungsplan bestä-
tigten Maßnahmen sowie von Hochspan-
nungsfreileitungen mit einer Nennspannung 
von 110 Kilovolt anzuwenden, bei denen der 
Vorhabenträger den Antrag nach dem … [ein-
setzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 
5 dieses Gesetzes] stellt oder bei denen die 
Anzeige nach diesem Zeitpunkt erfolgt. Bei 
Vorhaben nach Satz 1 sind die Bestimmungen 
der Absätze 1 bis 9 nicht anzuwenden, wenn 
der Vorhabenträger dies bei der Antragstel-
lung oder der Anzeige gegenüber der zustän-
digen Behörde verlangt. Die Bestimmungen 
der Absätze 1 bis 9 sind auch auf Planände-
rungen anzuwenden, wenn der Plan nach den 
Bestimmungen der Absätze 1 bis 9 festgestellt 
wurde, sowie auf die für den Betrieb von 
Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 1 notwen-
digen Anlagen nach § 43 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1. 
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§ 43o § 43o 

Vergleich zur ursprünglichen Netzinfrastruk-
tur 

u n v e r ä n d e r t  

Unterliegt die Änderung oder Erweite-
rung einer Leitung, ein Ersatzneubau oder ein 
Parallelneubau bei einer Maßnahme nach § 43 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 4 einem Über-
prüfungsverfahren nach § 43n Absatz 3, einer 
Feststellung, ob eine Umweltverträglichkeits-
prüfung erforderlich ist, oder einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung, so beschränkt sich 
dieses Überprüfungsverfahren, diese Feststel-
lung oder diese Umweltverträglichkeitsprü-
fung auf die potenziellen Auswirkungen, die 
sich aus der Änderung oder Erweiterung der 
Leitung, dem Ersatzneubau oder dem Paral-
lelneubau im Vergleich zur ursprünglichen 
Netzinfrastruktur ergeben. Bei der Festset-
zung einer Kompensation auf Grund einer Be-
einträchtigung des Landschaftsbildes ist auf 
die Veränderung gegenüber der Bestandssitu-
ation abzustellen.“ 

 

10. § 49 Absatz 4 Satz 1 wird wie folgt geändert: 10. u n v e r ä n d e r t  

a) In der Angabe vor Nummer 1 wird die 
Angabe „Das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz wird er-
mächtigt, zur Gewährleistung der techni-
schen Sicherheit und der technischen 
und betrieblichen Flexibilität von Ener-
gieanlagen und Energieanlagenteilen so-
wie der Interoperabilität von Ladepunk-
ten für Elektromobile durch Rechtsver-
ordnung mit Zustimmung des Bundesra-
tes“ durch die Angabe „Das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie 
wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates“ 
ersetzt. 

 

b) Die Nummern 1 bis 3 werden durch die 
folgenden Nummern 1 bis 3 ersetzt: 
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„1. Anforderungen an die technische 
Sicherheit und Flexibilität, sowie 
die Errichtung und den Betrieb von 
Energieanlagen und Energieanla-
genteilen, einschließlich der An-
forderungen zur Gewährleistung 
der Interoperabilität bei Lade-
punkten für Elektromobile festzu-
legen; 

 

2. das Verfahren zur Sicherstellung 
der Anforderungen nach Nummer 
1 oder zur Sicherstellung von in 
unmittelbar geltenden Rechtsakten 
der Europäischen Union bestimm-
ten Anforderungen an Ladepunkte 
für Elektromobile und deren Be-
treiber zu regeln, insbesondere 

 

a) zu bestimmen, dass und wo 
die Errichtung solcher Ener-
gieanlagen und Energieanla-
genteile, ihre Inbetrieb-
nahme, die Vornahme von 
Änderungen oder Erweite-
rungen und sonstige die Ener-
gieanlagen und Energieanla-
genteile betreffenden Um-
stände angezeigt werden 
müssen, 

 

b) zu bestimmen, dass be-
stimmte Nachweise der An-
zeige nach Buchstabe a bei-
gefügt oder nach Inbetrieb-
nahme der Energieanlage auf 
Anforderung übermittelt wer-
den müssen, 

 

c) zu bestimmen, dass mit der 
Errichtung und dem Betrieb 
der Energieanlagen erst nach 
Ablauf bestimmter Registrie-
rungen, Prüfungen oder Prüf-
fristen begonnen werden 
darf, 

 

d) zu bestimmen, unter welchen 
Voraussetzungen schriftliche 
und elektronische Nachweis-
dokumente gültig sind,  
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Entwurf Beschlüsse des 9. Ausschusses 

e) eine Pflicht der Betreiber von 
öffentlich zugänglichen La-
depunkten für Elektromobile 
zur Erfassung und zur Über-
mittlung von Daten dieser La-
depunkte an die Bundesnetz-
agentur sowie die Anforde-
rungen an die Ausgestaltung 
der Datenerfassung und der 
Datenübermittlung festzule-
gen;  

 

2a. eine Pflicht der Bundesnetzagen-
tur zur Übermittlung von Daten 
von öffentlich zugänglichen Lade-
punkten für Elektromobile an die 
nach Landesrecht für die Wahr-
nehmung der Aufgaben nach dem 
Mess- und Eichgesetz oder nach 
den aufgrund des Mess- und Eich-
gesetzes erlassenen Rechtsverord-
nungen zuständigen Behörden 
festzulegen; 

 

3. Prüfungen der Einhaltung der An-
forderungen an Energieanlagen 
und Energieanlagenteile vor Er-
richtung und Inbetriebnahme und 
deren Überprüfungen vorzusehen 
und festzulegen, dass  

 

a) hierzu geeignete Nachweise 
verlangt werden dürfen, 

 

b) diese Prüfungen und Überprü-
fungen durch behördlich an-
erkannte Sachverständige zu 
erfolgen haben.“ 

 

c) In Nummer 6 wird nach der Angabe 
„Prüfung der“ die Angabe „technischen 
Sicherheit der“ eingefügt. 

 

d) In Nummer 8 wird die Angabe „Anlagen 
und Anlagenteile“ durch die Angabe 
„Energieanlagen und Energieanlagen-
teile“ ersetzt. 

 

11. In § 63 Absatz 4 Satz 4 wird die Angabe „§ 5 
der Ladesäulenverordnung“ durch die An-
gabe „einer auf Grund von § 49 Absatz 4 Satz 
1 Nummer 1 bis 3 erlassenen Rechtsverord-
nung“ ersetzt.  

11. u n v e r ä n d e r t  
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12. Nach § 110 wird der folgende § 110a einge-
fügt: 

12. u n v e r ä n d e r t  

„§ 110a 

 

Ausnahmeregelung nach Artikel 6 der Ver-
ordnung (EU) 2024/1991 

 

Vorbehaltlich des Satzes 2 sind die fol-
genden Vorhaben nach Artikel 6 Absatz 1 
Satz 2 der Verordnung (EU) 2024/1991 von 
der Anforderung ausgenommen, dass keine 
weniger schädlichen Alternativlösungen nach 
Artikel 4 Absatz 14 Buchstabe c und Absatz 
15 Buchstabe c sowie Artikel 5 Absatz 11 
Buchstabe c und Absatz 12 Buchstabe c der 
Verordnung (EU) 2024/1991 zur Verfügung 
stehen: 

 

1. Vorhaben nach § 43 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 bis 4, Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 1, 5 und 6 in Bezug auf Leerrohre, 
die im räumlichen und zeitlichen Zusam-
menhang mit der Baumaßnahme eines 
Erdkabels nach § 43 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 bis 4 mit verlegt werden,  

 

2. Vorhaben nach § 43 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 10,  

 

3. Vorhaben nach § 1 des Bundesbedarfs-
plangesetzes und  

 

4. Vorhaben nach § 1 des Energieleitungs-
ausbaugesetzes.  

 

Satz 1 ist nur anzuwenden, wenn eine der in 
Artikel 6 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung 
(EU) 2024/1991 genannten Prüfungen durch-
geführt wurde. Als Prüfung im Sinne von Ar-
tikel 6 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe a der Ver-
ordnung (EU) 2024/1991 gilt die Strategische 
Umweltprüfung. Als Prüfung im Sinne von 
Artikel 6 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe b der 
Verordnung (EU) 2024/1991 gilt die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung.“ 
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Artikel 3 Artikel 3 

Änderung des Netzausbaubeschleunigungs-
gesetzes Übertragungsnetz 

u n v e r ä n d e r t  

Das Netzausbaubeschleunigungsgesetz Über-
tragungsnetz vom 28. Juli 2011 (BGBl. I S. 1690), 
das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 8. 
Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 151) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

 

1. In § 5 Absatz 2 Satz 4 wird die Angabe „Bun-
desministeriums für Wirtschaft und Klima-
schutz“ durch die Angabe „Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Energie“ ersetzt. 

 

2. § 18 wird wie folgt geändert:   

a) In Absatz 4 Satz 5 wird die Angabe 
„Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Klimaschutz“ durch die Angabe „Bun-
desministeriums für Wirtschaft und 
Energie“ ersetzt. 

 

b) Absatz 4b wird gestrichen.   

3. § 30 Absatz 1 und 2 wird durch die folgenden 
Absätze 1 und 2 ersetzt: 

 

„(1) Die Bundesnetzagentur erhebt für 
folgende Amtshandlungen nach diesem Ge-
setz kostendeckende Gebühren und Auslagen: 

 

1. Feststellung der Raumverträglichkeit im 
vereinfachten Verfahren nach § 11 Ab-
satz 2, 

 

2. Entscheidung nach § 12 Absatz 2 Satz 1,  

3. Planfeststellung nach § 24 Absatz 1,  

4. Entscheidung nach § 25 Absatz 4 Satz 4,  

5. Entscheidung nach § 5a Absatz 3 Satz 1,  

6. Plangenehmigung nach § 24 Absatz 3,  

7. Erlass einer Duldungsanordnung nach § 
8 Satz 4 in Verbindung mit § 44 Absatz 
2 Satz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes 
oder § 18 Absatz 5 in Verbindung mit § 
44 Absatz 2 Satz 2 des Energiewirt-
schaftsgesetzes, und 
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8. Ausweisung von Infrastrukturgebieten 
nach § 12j Absatz 1 Satz 1 des Energie-
wirtschaftsgesetzes. 

 

Wird ein Antrag auf eine der in Absatz 1 ge-
nannten Amtshandlungen nach Beginn der 
sachlichen Bearbeitung zurückgenommen, ist 
derjenige Teil der für die gesamte Amtshand-
lung vorgesehenen Gebühr zu erheben, der 
dem Fortschritt der Bearbeitung entspricht. 
Für einen Antrag, der aus anderen Gründen 
als der Unzuständigkeit der Behörde abge-
lehnt wird, ist die volle Gebühr zu erheben. 
Die Gebühr kann ermäßigt werden oder es 
kann von der Erhebung abgesehen werden, 
wenn dies der Billigkeit entspricht. 

 

(2) Die Höhe der Gebühr richtet sich 
nach der Länge der zu planenden Trasse. Bei 
der Durchführung der Bundesfachplanung 
und der Ausweisung von Infrastrukturgebie-
ten ist die nach der Luftlinie bemessene geo-
graphische Entfernung der durch eine Trasse 
zu verbindenden Orte maßgeblich. Die Ge-
bühr für Amtshandlungen nach Absatz 1 
Nummer 2 beträgt 30 000 Euro je angefange-
nem Kilometer. Für die Durchführung der 
Planfeststellung richtet sich die Gebühr nach 
der mittleren Länge des im Rahmen der Bun-
desfachplanung festgelegten Korridors. Für 
Amtshandlungen nach Absatz 1 Nummer 3 
beträgt die Gebühr 50 000 Euro je angefange-
nem Kilometer. Bei Entscheidungen nach Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1, 4 und 6 beträgt die 
Gebühr jeweils 10 000 Euro je angefangenem 
Kilometer. Bei Entscheidungen nach Absatz 1 
Satz 1 Nummer 5 beträgt die Gebühr 5 000 
Euro je angefangenem Kilometer. Die Gebühr 
für Amtshandlungen nach Absatz 1 Nummer 
8 beträgt 20 000 Euro je angefangenem Kilo-
meter.“ 

 

4. In § 31 Absatz 3 wird die Angabe „Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz“ 
durch die Angabe „Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie“ ersetzt und die An-
gabe „Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz, nukleare Sicherheit und Verbraucher-
schutz“ durch die Angabe „Bundesministe-
rium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz 
und nukleare Sicherheit“ ersetzt. 
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Artikel 4 Artikel 4 

Änderung der Bundeskompensationsverord-
nung 

u n v e r ä n d e r t  

Die Bundeskompensationsverordnung vom 
14. Mai 2020 (BGBl. I S. 1088) wird wie folgt ge-
ändert: 

 

§ 15 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 
ersetzt:  

 

„(1) Für die Errichtung und den Betrieb von 
Windenergieanlagen auf See einschließlich der 
hierfür erforderlichen Nebeneinrichtungen im Be-
reich der ausschließlichen Wirtschaftszone und des 
Festlandsockels sind die folgenden Maßgaben an-
zuwenden: 

 

1. Soweit eine Sicherheitszone nach § 74 des 
Windenergie-auf-See-Gesetzes vom 13. Ok-
tober 2016 (BGBl. I S. 2258, 2310), das zu-
letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom … 
[Einsetzen: Datum und Fundstelle dieses Ge-
setzes] geändert worden ist, eingerichtet wird, 
in der die Fischerei während der gesamten Be-
triebsdauer ausgeschlossen wird, gelten die 
Beeinträchtigungen der Schutzgüter Biotope 
und Boden einschließlich der darin vorkom-
menden Pflanzen und Tiere als auch der 
Schutzgüter Wasser und Luft als kompensiert. 
Unter den Voraussetzungen des Satzes 1 gilt 
dies auch für Beeinträchtigungen der in Satz 
1 genannten Schutzgüter durch Konverter, de-
ren Sicherheitszone eine Schnittmenge mit 
den von Satz 1 erfassten Sicherheitszonen 
aufweist. Die Erlaubnis passiver Fischerei mit 
Reusen und Körben außerhalb des Bereichs 
der Sicherheitszone, in dem sich die Anlagen 
selbst befinden, bleibt von Satz 1 unberührt. 

 

2. Für Anlagen in einem Cluster im Sinne von § 
3 Nummer 1 und in einem Gebiet im Sinne 
von § 3 Nummer 3 des Windenergie-auf-See-
Gesetzes verringert sich abweichend von § 14 
Absatz 3 Satz 2 die nach § 14 Absatz 2 errech-
nete Ersatzzahlung um 35 Prozent. 
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3. Bei der Bemessung des Ersatzgeldes nach § 
14 Absatz 2 Nummer 1 ist für das beeinträch-
tigte Landschaftsbild die Wertstufe 2 nach § 
14 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a zugrunde 
zu legen.“ 

 

Artikel 5 Artikel 5 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft. 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft. 

EU-Rechtsakte: u n v e r ä n d e r t  

1. Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der 
Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Pro-
gramme (ABl. L 197 vom 21.7.2001, S. 30) 

 

2. Richtlinie 2011/92/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 13. Dezember 2011 über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentli-
chen und privaten Projekten (ABl. L 26 vom 
28.1.2012, S. 1), die zuletzt durch die Richtlinie 
2014/52/EU vom 16. April 2014 (ABl. L 124 vom 
25.4.2014, S. 1) geändert worden ist 

 

3. Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 11. Dezember 2018 zur För-
derung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen (ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 82; L 311 
vom 25.9.2020, S. 11; L 41 vom 22.2.2022, S. 37), 
die zuletzt durch die Richtlinie (EU) 2024/1711 vom 
13. Juni 2024 (ABl. L, 2024/1711, 26.6.2024) geän-
dert worden ist 

 

4. Verordnung (EU) 2024/1991 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 24. Juni 2024 über die 
Wiederherstellung der Natur und zur Änderung der 
Verordnung (EU) 2022/869 (ABl. L, 2024/1991 vom 
29.7.2024) 
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Begründung 

 

Zu Artikel 1 (Änderung des Windenergie-auf-See-Gesetzes) 

Zu § 2a Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 

Mit Blick auf die ausgebliebenen Gebote auf die Ausschreibung für zentral voruntersuchte Flächen im Jahr 2025 
(Gebotstermin 1. August) werden die Ausschreibungsmengen im Jahr 2026 auf 2500 bis 5000 Megawatt ange-
passt. Als Reaktion auf die leergelaufene Ausschreibungsrunde soll durch diese Anpassung für das Ausschrei-
bungsjahr 2026 mehr Flexibilität geschaffen werden. Die verbleibende Zeit bis zur nächsten Ausschreibungsrunde 
im Jahr 2027 soll genutzt werden, um erforderliche Anpassungen am Ausschreibungsdesign vorzunehmen. 

Zu § 3 Nummer 1 

Die Einfügung dient der Klarstellung, da es sowohl Beschleunigungsflächen gibt, die durch den Flächenentwick-
lungsplan festgelegt werden, als auch solche, die bereits durch Gesetz nach § 8a als Beschleunigungsflächen be-
stimmt wurden. 

Zu § 5 Absatz 2b 

Bei der Einfügung handelt es sich um eine zeitliche Konkretisierung. Neue Beschleunigungsflächen können durch 
den Flächenentwicklungsplan ab dem Jahr 2026 festgelegt werden. Die zeitliche Einschränkung findet keine An-
wendung auf bereits gesetzlich festgelegte Bestandsbeschleunigungsflächen nach § 8a WindSeeG. 

Zu § 68 Absatz 2 Satz 5 

Hierbei handelt es sich um eine redaktionelle Anpassung. 

Zu § 70a Absatz 6 

Die Anpassung des § 70a Absatz 6 dient der Präzisierung (vgl. Begründung zu § 43n Abs. 6 EnWG). 

Zu § 70b  

Zu Absatz 1 

Die Änderung in § 70b Absatz 1 Satz 6 dient dazu, im Sinne der Kosteneffizienz und Verhältnismäßigkeit eine 
Ausgleichszahlung nur dann festzusetzen, wenn in dem Infrastrukturgebieteplan und dort dem jeweiligen Tras-
senkilometer eine erhebliche Umweltauswirkung zu erwarten ist und diese auch nicht angemessen gemindert 
werden kann. 

Zudem dient die Änderung in § 70b Absatz 1 Satz 8 der Festlegung eines angemessenen Betrags der Ausgleichs-
zahlungen durch das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und 
Hydrographie bemisst die Höhe der Zahlung unter Berücksichtigung der angeordneten Minderungsmaßnahmen 
auf Grundlage beim Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie vorhandener Daten nach Art, Schwere und 
Ausmaß der trotz Minderungsmaßnahmen verbleibenden erheblichen Umweltauswirkung. 

Zu Absatz 5 

§ 70b Absatz 5 regelt das Verhältnis zur Eingriffsregelung.  

Minderungsmaßnahmen nach Absatz 1 sowie die Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen nach Absatz 4, beide 
jeweils einschließlich der Ausgleichszahlungen, sowie die Minderungsmaßnahmen nach Absatz 6 erfüllen für die 
besonders geschützten Arten im Sinne des § 7 Absatz 2 Nummer 13 des Bundesnaturschutzgesetzes einschließlich 
der streng geschützten Arten gemäß § 7 Absatz 2 Nummer 14 des Bundesnaturschutzgesetzes, Benthos, Biotope 
sowie für die durch die Erhaltungsziele gemäß § 7 Absatz 1 Nummer 9 des Bundesnaturschutzgesetzes besonders 
geschützten Gebiete die Erfordernisse, die von der Eingriffsregelung an Minderungs- sowie an Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen für diese Arten und Gebiete gestellt werden. Erfasst sind die nach europäischen Vorgaben 
sowie die national geschützten Arten. Insbesondere eine Kartierung von Arten ist nicht erforderlich, da für die 
Eingriffsregelung keine weitergehende Prüfung und Bewertung von Eingriffen für diese Arten und Gebiete 
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stattfindet, um Doppelbewertungen und -prüfungen zu vermeiden. Eine Biotoptypenkartierung nach § 72 Absatz 
2 muss dagegen weiterhin stattfinden, damit § 72 Absatz 2 WindSeeG eingehalten werden kann. 

Zu Absatz 6 

Die Anpassung des § 70b Absatz 6 dient der Präzisierung (vgl. Begründung zu § 43n Abs. 6 EnWG). 

Zu § 72a 

Die Änderungen dienen der Übertragung der Regelungen zur Bauphase nach § 70a Absatz 6 und § 70b Absatz 6 
auch auf die Vorschrift zur Umsetzung der EU-Notfallverordnung (§ 72a WindSeeG). 

Zu § 81 Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 

Mit der Änderung in Nummer 5 wird die fünfte Realisierungsfrist um sechs Monate nach hinten verschoben, 
sodass der bezuschlagte Bieter nunmehr innerhalb von zwölf Monaten nach dem verbindlichen Fertigstellungs-
termin gegenüber der Bundesnetzagentur den Nachweis erbringen muss, dass die technische Betriebsbereitschaft 
der Windenergieanlagen auf See insgesamt hergestellt worden ist. Dies verschafft dem Bieter mehr Flexibilität, 
die angesichts der zunehmenden Entfernung der bezuschlagten Flächen zur Küste und den damit verbundenen 
Installationsherausforderungen erforderlich wird. 

 

Zu Artikel 2 (Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes) 

Zu § 12j Absatz 1 Satz 6 

Entsprechend Artikel 15e Absatz 1 Satz 3 Buchstabe a der Richtlinie (EU) 2018/2001 sind in den Infrastruktur-
gebieteplänen Natura-2000-Gebiete, Naturschutzgebiete nach § 23 BNatSchG, Nationalparke nach § 24 
BNatSchG, die Kernzone und die Pflegezone der Biosphärenreservate nach § 25 Absatz 3 BNatSchG sowie Mee-
resgebiete, die durch eine Rechtsverordnung gemäß § 57 BNatSchG geschützt sind, zu meiden, es sei denn, es 
gibt unter Berücksichtigung der mit dem Gebiet verbundenen Ziele keine verhältnismäßige Alternative für den 
Ausbau. 

Durch diese Vorgabe der Richtlinie ist es notwendig, das Ergebnis planerisch zu überprüfen. Sind die oben ge-
nannten Gebiete nicht im Infrastrukturgebiet enthalten, liegt eine Meidung vor. Sind entsprechende Gebiete po-
tenziell enthalten, muss die Planfeststellungsbehörde oder die nach Landesrecht zuständige Behörde darlegen, 
dass keine verhältnismäßige Alternative vorliegt. Gelingt dies, verbleiben die entsprechenden Gebiete bezie-
hungsweise Gebietsbestandteile im Infrastrukturgebiet. Gelingt die Darlegung, dass keine verhältnismäßige Al-
ternative vorliegt, nicht, sind die entsprechenden Gebiete beziehungsweise Gebietsbestandteile nicht Bestandteil 
des Infrastrukturgebietes. Ist der Plan geeignet, einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder 
Plänen ein Natura 2000-Gebiet erheblich zu beeinträchtigen, wird dieses anschließend einer FFH-Verträglich-
keitsprüfung nach § 36 des Bundesnaturschutzgesetzes unterzogen. 

Im Rahmen der Prüfung, ob keine verhältnismäßige Alternative gegeben ist, ist gemäß Erwägungsgrund 46 der 
Richtlinie (EU) 2023/2413 der Umstand zu berücksichtigen, dass die wirtschaftliche Tragfähigkeit, die Durch-
führbarkeit sowie die wirksame und beschleunigte Durchführung des Projekts gewährleistet sein müssen, um si-
cherzustellen, dass die zusätzlichen Kapazitäten zur Erzeugung erneuerbarer Energie umgehend in das Energie-
system integriert werden können. Dem benannten Erwägungsgrund entsprechend ist in die Überlegungen einzu-
beziehen, ob es in dem betreffenden Natura-2000-Gebiet oder Naturschutzgebiet nach § 23 BNatSchG, National-
park nach § 24 BNatSchG, Kernzone und Pflegezone der Biosphärenreservate nach § 25 Absatz 3 BNatSchG oder 
Meeresgebiet, das durch eine Rechtsverordnung gemäß § 57 BNatSchG geschützt ist, bereits Infrastrukturprojekte 
unterschiedlicher Art gibt, die es ermöglichen würden, verschiedene Infrastrukturprojekte an einem Ort zu bün-
deln, was geringere Umweltauswirkungen zur Folge hätte. 

Daneben ist auch eine entsprechende Prüfung hinsichtlich der Gebiete, die zum Schutz der Natur und der biolo-
gischen Vielfalt ausgewiesen sind, erforderlich. Die Gebiete, die hierbei zu überprüfen sind, sind Naturschutzge-
biete (§ 23 BNatSchG), Nationalparke (§ 24 BNatSchG), Kern- und Pflegezonen von Biosphärenreservaten (§ 25 
Absatz 3 BNatSchG) und Meeresgebiete, die durch eine Rechtsverordnung gemäß § 57 BNatSchG geschützt sind. 

Zu § 12j Absatz 5 Satz 4 
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Bei der Ausweisung von Infrastrukturgebieten sind bei der Anwendung von § 4 Absatz 1 des Raumordnungsge-
setzes nur die Ziele der Raumordnung und diese nur soweit entsprechend der jeweiligen Datengrundlage nach 
Absatz 1 Satz 3 und 4 möglich, zu beachten. Für die Bundesnetzagentur ist somit maßgeblich, was auf der Grund-
lage der Daten des Raumordnungsplan-Monitors des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (ROP-
LAMO-Daten) möglich ist. Für Landesbehörden, die stattdessen die verfügbaren Geodaten über die verbindlichen 
Festlegungen der Landes- und Regionalplanung zugrunde legen, sind diese Geodaten maßgeblich. Damit wird 
dem Umstand Rechnung getragen, dass bei Zugrundelegung der ROPLAMO-Daten eine weitgehende, aber nicht 
immer eine vollständige Beachtung gewährleistet werden kann. Ungeachtet dieser gesetzlichen Mindestanforde-
rung kann die planaufstellende Behörde auch weitere Festlegungen der für das fragliche Gebiet geltenden Raum-
ordnungspläne prüfen, um frühzeitig etwaige Widerstände identifizieren zu können, die anderenfalls erst auf Pro-
jektebene sichtbar würden. Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung kann der planaufstellenden 
Behörde die entsprechenden Raumordnungspläne auf Anfrage ohne zeitliche Verzögerung als pdf-Dokument zu-
senden. Unabhängig davon sind die Erfordernisse der Raumordnung in der anschließenden Planfeststellung voll-
ständig zu prüfen. 

Zu § 12j Absatz 5 Satz 5 

Durch die Ergänzung wird klargestellt, dass für den Infrastrukturgebieteplan selbst sowie für die jeweilige Maß-
nahme, die in einem ausgewiesenen Infrastrukturgebiet verwirklicht werden soll, keine zusätzliche Durchführung 
einer Raumverträglichkeitsprüfung nach § 15 ROG erforderlich ist, weder während der Ermittlung des Infrastruk-
turgebietes noch zu einem späteren Zeitpunkt, wie bei der Durchführung des Planfeststellungsverfahrens nach 
den Maßgaben des § 43n EnWG. 

Zu § 12j Absatz 6 Satz 2 

§ 12j Absatz 6 Satz 2 sieht eine notwendige Konturierung der Prüftiefe von FFH-Verträglichkeitsprüfungen bei 
Infrastrukturgebieteplänen vor. Hierbei ist der Abstraktionsgrad dieses vorgelagerten Plans zu berücksichtigen. § 
36 BNatSchG schreibt eine „entsprechende“ Prüfung nach § 34 Absatz 1 bis 5 BNatSchG vor. Satz 2 verdeutlicht, 
dass eine derartige Prüfung sich an der Genauigkeit beziehungsweise dem Abstraktionsgrad dieses vorgelagerten 
Plans orientieren, mithin ebenengerecht erfolgen muss. Eine Prüftiefe, wie sie nach § 34 BNatSchG im Rahmen 
eines konkreten Zulassungsverfahrens erforderlich wäre, ist daher auf dieser vorgelagerten Planungsebene in der 
Regel nicht möglich und auch nicht erforderlich.  

Dies hat für die FFH-Verträglichkeitsprüfung zum Infrastrukturgebieteplan zur Folge, dass dort aufgrund der für 
den Infrastrukturgebieteplan in § 12j Absatz 1 erfolgten Beschränkung der Betrachtungstiefe auf Daten, die ebe-
nengerecht die großräumige Raum- und Umweltsituation wiedergeben, vorliegend ein höherer Abstraktionsgrad 
zulässig ist, als es auf Planfeststellungsebene erforderlich wäre. Für eine FFH-Verträglichkeitsprüfung mit Plan-
feststellungsniveau wären zudem sowohl Aussagen zum konkreten Verlauf der Stromleitung und ihren Auswir-
kungen sowie technische Angaben zum Vorhaben erforderlich, die im Rahmen der Infrastrukturgebieteplanung 
noch nicht vorliegen können, sondern erst im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren verfügbar sind. 

Für eine ebenengerechte FFH-Verträglichkeitsprüfung ist es daher erforderlich, die einzelnen Prüfschritte zu be-
schränken, sowohl im Hinblick auf die Prüftiefe als auch im Hinblick auf die Datengrundlage. Die Verträglich-
keitsprüfung erfolgt ebenengerecht auf Grundlage der vorhandenen Daten zu den betroffenen Natura 2000-Ge-
bieten. Es ist ausschließlich auf der Grundlage von bei der zuständigen Behörde bzw. sonstigen Fachbehörden 
vorhandenen und ebenengerechten Daten zu den betroffenen Natura 2000-Gebieten zu prüfen, ob bei Natura 
2000-Gebieten erhebliche Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele beziehungsweise der maßgeblichen Bestand-
teile eines Gebietes durch das Vorhaben ausgeschlossen werden können. Wenn keine geeigneten Daten vorhanden 
sind, sind keine Kartierungen notwendig. Andernfalls liefe die Beschränkung der Betrachtungstiefe des Infra-
strukturgebieteplans ins Leere und würde eine umfangreiche Datenrecherche und –erhebung notwendig machen, 
die dieser vorgelagerten Planebene nicht angemessen ist und der Zielsetzung der Richtlinie (EU) 2018/2001 zu-
widerliefe. 

Natura 2000-Gebiete außerhalb des Infrastrukturgebietes sowie Austauschbeziehungen zwischen außerhalb von 
Infrastrukturgebieten gelegenen Natura 2000-Gebieten, die für die Beurteilung der FFH-Verträglichkeit des Plans 
von Relevanz sein können, sollten nur in der auf dieser Planungsebene möglichen Weise, d. h. ebenengerecht, in 
die Prüfung einbezogen werden. Gleiches gilt für die Prüfung eines möglichen Zusammenwirkens anderer 
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Vorhaben im Infrastrukturgebiet mit dem geplanten Netzausbau im Hinblick auf Beeinträchtigungen der Erhal-
tungsziele beziehungsweise die maßgeblichen Bestandteile eines Gebietes.  

Sollten im Rahmen der FFH-Verträglichkeitsprüfung – auch nicht durch Vermeidungs- bzw. Minderungsmaß-
nahmen zu lösende – erhebliche Beeinträchtigungen auf ein Natura 2000-Gebiet festgestellt werden, aufgrund 
derer Kohärenzsicherungsmaßnahmen im Sinne des § 34 Absatz 5 des Bundesnaturschutzgesetzes zu ergreifen 
sind, so ist sicherzustellen, dass diese Maßnahmen – unabhängig von dem Vorgehen nach § 43n Absatz 3 und 4 
– auf der Planungsebene festgelegt und durchgeführt werden. 

Zu § 12j Absatz 7 

Nach § 12j Absatz 7 sieht die Planfeststellungsbehörde oder die nach Landesrecht zuständige Behörde Regeln für 
verhältnismäßige Minderungsmaßnahmen vor, die zu ergreifen sind, um mögliche nachteilige Auswirkungen auf 
die Erhaltungsziele im Sinne des § 7 Absatz 1 Nummer 9 des Bundesnaturschutzgesetzes und auf diejenigen 
besonders geschützten Arten, die nicht lediglich nach § 7 Absatz 2 Nummer 13 Buchstabe a) des Bundesnatur-
schutzgesetzes zu den besonders geschützten Arten zählen, zu vermeiden oder, falls dies nicht möglich ist, solche 
Auswirkungen erheblich zu verringern. Um eine einheitliche Rechtspraxis zu fördern, sollten die zuständigen 
Behörden der Länder sich an den durch die Bundesnetzagentur vorzusehenden Regeln für Standard-Minderungs-
maßnahmen orientieren. 

Zu § 43e Absatz 1 Satz 2 

Mit der Einführung des § 43b Absatz 1 Nummer 3 im Gesetz zur Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an 
unionsrechtliche Vorgaben und zur Änderung weiterer energierechtlicher Vorschriften (BGBl. 2023 I Nr. 405) 
wird die Planfeststellungsentscheidung nur noch dem Vorhabenträger durch Zustellung bekannt gegeben. Gegen-
über den übrigen Verfahrensbeteiligten erfolgt die Bekanntgabe, indem die Planfeststellungsentscheidung für die 
Dauer von zwei Wochen auf der Internetseite der Planfeststellungsbehörde mit der Rechtsbehelfsbelehrung zu-
gänglich gemacht wird und zusätzlich mit dem verfügenden Teil und der Rechtsbehelfsbelehrung sowie einem 
Hinweis auf die Zugänglichmachung im Internet in örtlichen Tageszeitungen, die in dem Gebiet, auf das sich das 
Vorhaben voraussichtlich auswirken wird, verbreitet sind, bekanntgemacht wird.  

§ 43e Absatz 1 Satz 2 knüpft nach seinem Wortlaut für den Fristbeginn für den Antrag auf Anordnung der auf-
schiebenden Wirkung bisher nur an die Zustellung an. Die vorgeschlagene Änderung dient der rechtlichen Klar-
stellung, dass maßgeblicher Zeitpunkt für den Beginn des Fristlaufs sowohl die Zustellung als besondere Form 
der Bekanntgabe als auch die Bekanntgabe nach § 43b Absatz 5 Nummer 3 Satz 2 und 3 sein kann. In letzterem 
Fall beginnt die Monatsfrist nach Ablauf der zweiwöchigen Zugänglichmachung auf der Internetseite der Plan-
feststellungsbehörde. 

Zu § 43m Absatz 2 Satz 9 

Es wird auf die Begründung zu § 43n Absatz 6 Satz 2 verwiesen. 

Zu § 43m Absatz 2a 

Es wird auf die Begründung zu § 43n Absatz 5 verwiesen. Allerdings erfolgt im Rahmen des § 43m keine Privi-
legierung im Hinblick auf die FFH-Verträglichkeitsprüfung nach § 34 des Bundesnaturschutzgesetzes. 

Zu § 43n Absatz 5 

§ 43n Absatz 5 regelt das Verhältnis zur Eingriffsregelung.  

Minderungsmaßnahmen nach Absatz 1 sowie die Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen nach Absatz 4, beide 
jeweils einschließlich der Ausgleichszahlungen, sowie die Minderungsmaßnahmen nach Absatz 6 erfüllen für die 
besonders geschützten Arten im Sinne des § 7 Absatz 2 Nummer 13 des Bundesnaturschutzgesetzes einschließlich 
der streng geschützten Arten gemäß § 7 Absatz 2 Nummer 14 des Bundesnaturschutzgesetzes sowie für die durch 
die Erhaltungsziele gemäß § 7 Absatz 1 Nummer 9 des Bundesnaturschutzgesetzes besonders geschützten Gebiete 
die Erfordernisse, die von der Eingriffsregelung an Minderungs- sowie an Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für 
diese Arten und Gebiete gestellt werden. Erfasst sind die nach europäischen Vorgaben sowie die national ge-
schützten Arten. Insbesondere eine Kartierung von Arten ist nicht erforderlich, da für die Eingriffsregelung keine 
weitergehende Prüfung und Bewertung von Eingriffen für diese Arten und Gebiete stattfindet, um Doppelbewer-
tungen und -prüfungen zu vermeiden. 
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Zu § 43n Absatz 6 Satz 2 

§ 43n Absatz 6 Satz 1 stellt klar, dass auch für die Bauphase die Einhaltung der Vorschrif-ten des § 44 Absatz 1 
des Bundesnaturschutzgesetzes gewährleistet ist, der Verbotstatbe-stand somit nicht erfüllt ist. Durch die Klar-
stellungen soll sichergestellt werden, dass die ausführenden Personen – bei Einhaltung der in der Genehmigung 
im Hinblick auf die Bau-phase angeordneten Maßnahmen oder des finanziellen Ausgleichs – keinen straf- oder 
ordnungswidrigkeitenrechtlichen Risiken ausgesetzt sind, die sich aus der Durchführung des genehmigten Vor-
habens sowie dem Auffinden bestimmter Tier- und Pflanzenarten in der Bauphase ergeben könnten. Es sind keine 
weiteren Maßnahmen zu ergreifen und die Erteilung einer artenschutzrechtlichen Ausnahme ist nicht erforderlich. 

§ 43n Absatz 6 Satz 2 regelt den Fall, dass wildlebende Tiere und Pflanzen der besonders geschützten Arten, 
deren Vorkommen zum Zeitpunkt der Genehmigung nicht bekannt war, von den Auswirkungen des Vorhabens 
in der Bauphase betroffen sind. Die Erwägungen in der Begründung zu Satz 1 zur Einhaltung der Vorschriften 
des § 44 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes gelten für Satz 2 entsprechend, da der finanzielle Ausgleich 
auch für diese Arten erfolgt. Für diejenigen besonders geschützten Arten, die nicht lediglich nach § 7 Absatz 2 
Nummer 13 Buchstabe a) des Bundesnaturschutzgesetzes zu den besonders geschützten Arten zählen, sind jedoch 
zusätzlich verhältnismäßige Minderungsmaßnahmen zu ergreifen, soweit dies ohne zeitliche Verzögerung mög-
lich ist. Damit scheiden von vornherein alle Maßnahmen aus, die aufgrund ihrer Natur nicht innerhalb weniger 
Tage umsetzbar sind. Maßnahmen, die bereits im Planfeststellungsbeschluss angeordnet wurden, und die einer 
erst in der Bauphase bekannt gewordenen Art zugutekommen, werden berücksichtigt. Eine behördliche Entschei-
dung über die zusätzlichen verhältnismäßigen Minderungsmaßnahmen ist nicht vorgesehen. 

Satz 3 stellt ausdrücklich fest, dass es in den Fällen des Satzes 1 und 2 keiner Ausnahmeerteilung nach § 45 Absatz 
7 des Bundesnaturschutzgesetzes bedarf. Zudem wird klargestellt, dass in den Fällen des Satzes 1 und 2 eine 
Schädigung im Sinne des § 19 des Bundesnaturschutzgesetzes nicht vorliegt. Dafür sollen die auf der Planungs- 
und auf der Zulassungsebene verfügbaren Daten soweit möglich und zumutbar berücksichtigt und auf dieser 
Grundlage im Zulassungsverfahren sowie der Bauphase die erforderlichen Maßnahmen und Zahlungen (Minde-
rungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen, Ausgleichszahlungen) angeordnet bzw. durchgeführt werden. Das 
Umweltschadensgesetz kommt in diesen Fällen somit nicht zur Anwendung.  

Zudem führen Auswirkungen des Vorhabens in der Bauphase auf wildlebende Tiere und Pflanzen der besonders 
geschützten Arten auch nicht zu einer Erfüllung eines Ordnungswidrigkeiten- oder Straftatbestandes nach § 69 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 4 des Bundesnaturschutzgesetzes oder nach § 71 Absatz 1 Nummer 1 und 2 des 
Bundesnaturschutzgesetzes, wenn mangels Kenntnis der Vorkommen zum Zeitpunkt der Genehmigung keine 
Maßnahmen angeordnet werden konnten und für diejenigen besonders geschützten Arten, die nicht lediglich nach 
§ 7 Absatz 2 Nummer 13 Buchstabe a) des Bundesnaturschutzgesetzes zu den besonders geschützten Arten zäh-
len, verhältnismäßige Minderungsmaßnahmen nach Satz 2 nicht ohne zeitliche Verzögerung ergriffen werden 
können. 

Zu § 43 Absatz 10 Satz 3 

Durch die Ergänzung in § 43n Absatz 10 wird klargestellt, dass auch Nebenanlagen im Sinne des § 43 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 1 von den Erleichterungen der Absätze 1 bis 9 profitieren. Dabei ist es unerheblich, ob diese in 
das Planfeststellungsverfahren integriert oder isoliert planfestgestellt werden. Es muss sich dabei um Nebenanla-
gen handeln, die für den Betrieb einer Maßnahme, für die ein Infrastrukturgebiet nach § 12j oder § 14f ausgewie-
sen wurde, notwendig sind. 
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